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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belan-

ge, deren Aufgabenbereich durch eine Planung 

berührt werden kann, sind gemäß Baugesetzbuch¹ 

durch die planaufstellende Gemeinde über die 

Planung zu unterrichten und zur Äußerung sprich 

Stellungnahme aufzufordern. Zu den betroffenen 

Trägern öffentlicher Belange zählen häufig auch die 

örtlichen Polizeidienststellen. Das Kompetenzzen-

trum Urbane Sicherheit – KURBAS des Landeskri-

minalamts Niedersachsen hat die Schwierigkeiten 

und den Aufwand erkannt, die dadurch auf die 

Polizeibehörden zukommen können und häufig ge-

stellte Anfragen als Grundlage für diesen Ratgeber 

genutzt. Fachlich-sachliche Grundlagen werden 

hiermit zur Verfügung gestellt, um im Rahmen der 

Abwägung gezielt Stellung bzw. Einfluss nehmen 

zu können.

Die rechtlichen Grundlagen der Bauleitplanung 

reichen formal aus, um Sicherheitsaspekte einzu-

bringen, eine Einflussnahme ist also entsprechend 

im Baugesetzbuch (BauGB) vorbereitet. Hier heißt 

es gem. §1 Abs. 6 Nr. 1: Insbesondere zu berück-

sichtigen sind: „Die allgemeinen Anforderungen an 

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die 

Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, …“. 

Es bedarf jedoch einer ausreichenden Kenntnis 

darüber, wie und wo Belange rechtlich konform, an 

der richtigen Stelle und zum richtigen Zeitpunkt 

eingebracht werden müssen. Dieser Bedarf ist 

Hintergrund für den vorliegenden Ratgeber.

Damit zusammenhängend wird grundsätzlich emp-

fohlen Sicherheitsaspekte möglichst frühzeitig 

in die Planungsprozesse einzubringen, das heißt 

informell auch schon im Vorfeld der offiziellen 

Rechtsplanung, z.B. im Zuge von Stadtentwick-

lungsprozessen, Sanierungskonzepten oder Städ-

tebaulichen Wettbewerben. 

Diese unterschiedlichen Planungsprozesse sind 

jedoch nicht Gegenstand dieses Ratgebers, denn 

formal sieht das deutsche Planungsrecht erst im 

Rahmen der Bauleitplanung und dabei insbeson-

dere auf Ebene des Bebauungsplans (B-Plan) eine 

konkrete und rechtlich abgesicherte Möglichkeit 

zur Beteiligung vor. 

Zum Einstieg in den Ratgeber werden im Kapitel 1 

einige grundlegende Informationen gegeben, 

die die Arbeit an einer Stellungnahme erleichtern 

sollen. Kapitel 2 ist das Kernstück des Ratgebers 

und dient der konkreten Anwendung, hier werden 

die relevanten Festsetzungen eines B-Planes 

vorgestellt und hinsichtlich ihrer Sicherheitsrele-

vanz im Detail abgearbeitet. Alle in der vorgelegten 

Planzeichnung dargestellten und in der Begrün-

dung ausformulierten Festsetzungen sollten sich 

hier wiederfinden. Fragen werden aufgeworfen und 

gleichzeitig Antworten gegeben. In Kapitel 3 wird 

der Zusammenhang zwischen Städtebau und 

Kriminalprävention aufgezeigt und der Nutzen  

von kleinräumigen Kriminalitätslagebildern sowie 

Informationen über umgebende Nachbarschaft  

und Nutzungen erläutert. 

einführung

¹ �Erläuterungen der kursiv markierten Planungsbegriffe befinden sich im Glossar. 

� hinweis
Zur Einordnung der Planungs- und Maßstabsebe-

nen, die das deutsche Planungssystem bestim-

men, wird am Ende des Ratgebers im Anhang A 

ein Überblick in Form einer Matrix gegeben, in 

der neben inhaltlichen Informationen insbeson-

dere die Beteiligungsmöglichkeiten und deren 

gesetzlicher Hintergrund vermittelt werden. 

Eine Liste der verwendeten Planungsbegriffe 

und zitierten Paragrafen ist im Anhang B als 

Glossar zusammengestellt.



6 7

Der Ratgeber ist insbesondere auf (Bauleit) Pläne 

ausgerichtet, an denen die zuständigen Polizei-

dienststellen formal beteiligt werden (müssen). 

Ein standardisierter Ablauf, wer die Stellungnahme 

in Bezug auf Kriminalprävention abgibt, ist behör-

denintern anzuregen.

Der Ratgeber gilt besonders für Vorhaben, die der 

Siedlungsflächenerweiterung oder der Innenent-

wicklung dienen, Straßenbauplanungen betreffen 

oder Infrastrukturelle Vorhaben vorbereiten. Die 

Vielfalt der Aufgaben zeigt, dass eine Zentralstelle 

innerhalb der Polizei beteiligt werden sollte. Im 

Bedarfsfall sollte auch der Bereich Verkehr einge-

bunden sein.

Der Ratgeber kann sowohl im Rahmen einer früh-

zeitigen Beteiligung genutzt werden als auch zu 

vorliegenden Entwürfen und öffentlich ausgeleg-

ten Projekten.

Arbeitserleichterndes vorweg

Ein Bebauungsplan besteht in der Regel aus einer 

Planzeichnung, die nach der Planzeichenverord-

nung erarbeitet wird und die in zeichnerischer 

Form die verschiedenen Festsetzungen sowie den 

Geltungsbereich enthält. Da sich nicht alle mögli-

chen Regelungen in zeichnerischer Form darstellen 

lassen, wird die Zeichnung zumeist um Textliche 

Festsetzungen (TF) sowie ggf. Hinweise, teilweise 

Örtliche Bauvorschriften über Gestaltung und 

einer Planzeichenerklärung ergänzt. 

Zu jedem Bebauungsplan gehört eine Begründung, 

in der die städtebaulichen Ziele und Festsetzun-

gen des Planes erläutert werden. Ergänzt wird 

die Begründung durch die zusammenfassende 

Erklärung nach § 10a Abs. 4 BauGB, in dem die 

Umweltprüfung und die Abwägung zusammenge-

fasst sind. Schließlich gehört zum Bebauungsplan 

der Umweltbericht, der nach der Anlage 1 zum 

BauGB erstellt wird. Der Bebauungsplan, seine 

Begründung und die zusammenfassende Erklärung 

können von jedermann eingesehen werden. 

Ein B-Plan wird im Rahmen der (frühzeitigen) Betei-

ligung der Träger öffentlicher Belange als (Vor) Ent-

wurf vorgelegt und ist in der Regel wie folgt aufge-

baut: Im Zentrum steht die Planzeichnung mit der 

erklärenden Legende (Planzeichenerklärung). Die 

Textlichen Festsetzungen ergänzen die Aussagen 

der Planzeichnung. Oft werden noch Vorschriften 

zur Gestaltung gegeben, die sich in der Örtlichen 

Bauvorschrift (ÖBV) wiederfinden. Weiterführende 

Gesetzestexte und Normen werden als Hinweise 

mit aufgenommen. Jeder Bebauungsplan hat einen 

Titel (mit Übersichtsplan) und formale Vermerke 

zum Verlauf des Verfahrens.

1.	 Gut  zu  Wissen
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Gut zu wissenGut zu wissen

Die Bestandteile des B-Plans sind im Allgemeinen 

nach der Struktur des § 9 BauGB „Inhalt des  

Bebauungsplans“ und der Planzeichenverordnung 

(PlanzV 1990) aufgebaut, deren Kenntnis das 

Lesen und Verstehen für Außenstehende verein-

fachen. Diese Struktur lässt sich zumeist auch 

anhand der Planzeichenerklärung des B-Plans 

nachvollziehen.

Der § 9 Abs. 1 ist in Gänze im Glossar zitiert, um 

Rückschlüsse der Aussagen und Festsetzungen im 

B-Plan auf das BauGB zu ermöglichen. Hinter jeder 

Festsetzung eines B-Plans sollte in der Planzeiche-

nerklärung ein Verweis auf den anzuwendenden 

Paragrafen im BauGB stehen. 

Festsetzungen mit Sicherheitsrelevanz werden  

in Kapitel 2 besonders aufgeführt und erläutert. 

Für Ihre Stellungnahme müssen Planzeichnung und 

Textliche Festsetzungen geprüft sowie wichtige 

Teile der Begründung gelesen werden. Manche 

Teile des Bebauungsplans können vernachlässigt 

werden, andere bergen wichtige Informationen. 

Beispiel für einen BebauungsplanAufbau und Prinzip eines Bebauungsplan(vor)entwurfs

� hinweis
Eine vergrößerte Version des Plans finden Sie 

auf S. 44/45, eine Version zum Heraustrennen 

finden Sie im Anhang nach S. 81.

VERFAHRENS-
VERMERKE

(VV)

TEXTLICHE-
FEST-

SETZUNG

(TF)

PLANZEICHNUNG

HINWEISE

TITEL

ÜBERSICHTS- 
PLAN

PLANZEICHEN- 
ERKLÄRUNG

ÖRTLICHE 
BAUVOR- 

SCHRIFTEN
ÜBER

GESTALTUNG

(ÖBV)
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Gut zu wissen  |  Vorgehen bei ÜberarbeitungGut zu wissen  |  Vorgehen bei Überarbeitung

Erarbeitung der Stellungnahme

1. Schritt

Für die Erarbeitung Ihrer Stellungnahme gehen  

Sie am besten wie folgt vor:

	› �Lesen Sie die Begründung in Bezug auf Ziele  

und Zwecke der Planung sowie zu den einzelnen 

Planzeichen und Festsetzungen, um die Aus- 

sagen des B-Plans schnell zu erfassen.

	› �Nutzen Sie den Städtebaulichen Entwurf – so-

weit vorhanden – zum Verständnis der Plan- 

zeichnung.

	› �Nutzen Sie die Örtlichen Bauvorschriften (ÖBV) – 

soweit vorhanden - als Instrument zur Unterbrin-

gung von gestalterischen Sicherheitsaspekten.

	› �Lassen Sie den Umweltbericht außen vor. Soll-

ten sicherheitsrelevante Aussagen (zu Lärm, 

Immissionen o.Ä.) darin enthalten sein, werden 

sie in der Begründung erwähnt. Gleiches gilt für 

sonstige Fachgutachten.

2. Schritt�

Nehmen Sie sich die Planunterlagen vor und stellen 

Sie sich folgende Fragen, um sich einen Überblick 

zu verschaffen:

	› Sind die Planunterlagen vollständig?

	› �Sind Planzeichnung und Begründung vorhanden? 

Aus welcher Kommune kommt der B-Plan?

	› �Ist die Polizei bereits im Vorfeld an der Planung 

beteiligt worden?

	› Wer war dafür zuständig?

	› Wo liegt das Plangebiet genau?

	› �Die geografische Lage des Plangebietes kann 

sicherheitsrelevante Auswirkungen auf die 

spätere Nutzung haben (siehe S. XX). Nähere 

Hinweise zur geografischen Lage finden Sie im 

Allgemeinen in der Begründung des B-Plans

	› �Liegen polizeiliche Informationen über das 

Plangebiet vor? Gibt es Informationen über die 

Nachbarschaft und umgebende Nutzungen in 

der beiliegenden Begründung? Die Umgebung 

des Plangebietes kann sicherheitsrelevante 

Auswirkungen auf die spätere Nutzung haben 

(siehe S. XX). Nähere Hinweise zu umgebenden 

Nutzungen finden Sie in der Regel in der Begrün-

dung des B-Plans.

	› �Ist es sinnvoll ein kleinräumiges Kriminalitäts- 

lagebild (für den internen Gebrauch) zu erstellen 

und zu interpretieren? Der Bedarf hängt von 

den Risikofaktoren ab, die Sie als Polizei sehen 

(siehe S. XX).

3. Schritt�

�Nehmen Sie sich das Kapitel 2 des Ratgebers  

zur Hand und folgen Sie den dortigen Anwei‑ 

sungen, es ist so gegliedert, dass Sie Ihre  

Stellungnahme danach formulieren können.

AUFSTELLUNG DER BAULEITPLÄNE
GEM. § 2 BauGB

AUSWERTUNG DER STELLUNGNAHMEN
UND EINARBEITUNG IN DEN PLANENTWURF

AUSWERTUNG DER STELLUNGNAHMEN
UND EINARBEITUNG IN DEN PLANENTWURF

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT
GEM. § 3 (1) BauGB

Frühzeitige Unterrichtung der Bürger und Bürgerinnen über die  
Ziele und Zwecke der Planung z. B. durch eine Informationsveranstaltung

UND FRÜHZEITE BETEILIGUNG DER TRÄGER  
ÖFFENTLICHER BELANGE (TÖB) GEM. § 4 (1) BauGB
durch Unterrichtung und Aufforderung zur Äußerung

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG DES PLANENTWURFS
GEM. § 3 (2) BauGB

UND BETEILIGUNG DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE (TÖB)  
GEM. § 4 (2) BauGB

durch Unterrichtung und Aufforderung zur Äußerung

Das Einreichen Ihrer Stellungnahme erfolgt dem-

nach entweder frühzeitig zur Vorlage des Plan-Vor-

entwurfs des Bebauungsplans (gemäß §4 Abs. 1) 

und damit zu einem Zeitpunkt, der Änderungen im 

Allgemeinen ohne größere zeitliche Verzögerung 

zulässt. Potenzielle Änderungsbedarfe, die aus  

den Stellungnahmen der frühzeitigen Beteiligung 

der Träger öffentlicher Belange entstanden sind, 

werden ausgewertet und für den nächsten Verfah‑ 

rensschritt, die öffentliche Auslegung, in den 

Planentwurf eingearbeitet. Das Einreichen Ihrer 

erstmaligen Stellungnahme im Rahmen der öffent‑ 

lichen Auslegung (gemäß §4 Abs. 2) kann bei 

erforderlichem Änderungsbedarf des Planent-

wurfs zu zeitlichen Verzögerungen führen. Eine die 

Grundzüge der Planung betreffende Änderung, die 

durch Ihre Stellungnahme eingearbeitet werden 

muss, bedingt das Erfordernis einer erneuten 

öffentlichen Auslegung und Beteiligung.

Verfahrensablauf zur Beteiligung
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Im nachfolgenden Kapitel 2 werden die relevanten 

Festsetzungen eines Bebauungsplans vorgestellt 

und hinsichtlich ihrer Sicherheitsrelevanz im 

Detail geprüft und erläutert. Alle in der Ihnen 

vorliegenden Planzeichnung dargestellten und in 

der Begründung ausformulierten Festsetzungen 

finden sich hier wieder. 

Hierauf sollte auch der Fokus einer jeden Stellung- 

nahme liegen. Eine Auflistung exemplarischer 

Fragen mit Sicherheitsbezug hilft bei der Identifi-

zierung. Potenzielle Auswirkungen sowie Lösungs-

vorschläge geben die Struktur für die Stellung- 

nahme vor.

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange (TöB) hat vorrangig die Aufga-

be, der Gemeinde/Kommune einen möglichst voll-

ständigen Überblick über die abwägungsbeachtli-

chen Belange zu geben. Dabei holt die Gemeinde/

Kommune Stellungnahmen der Behörden und TöBs 

ein, deren Aufgabenbereich von der Planung be-

rührt ist. Umgekehrt haben die Behörden und TöBs 

ihre Stellungnahme auch nur auf ihren Aufgabenbe-

reich zu beschränken.

Aus Sicht der Sicherheitsbehörden sind bei der Auf‑ 

stellung von Bebauungsplänen die Aspekte gemäß 

§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB und im weiteren Sinne auch 

§1 Abs. 6 Nr. 2 und 3 BauGB zu berücksichtigen.

Im §1 BauGB heißt es zu den Aufgaben, Begriffen 

und Grundsätzen der Bauleitplanung unter Absatz 6:

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbeson-

dere zu berücksichtigen 

1.	�die allgemeinen Anforderungen an gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicher-

heit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung,

2.	�die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, ins-

besondere auch von Familien mit mehreren 

Kindern, die Schaffung und Erhaltung sozial 

stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigentums-

bildung weiter Kreise der Bevölkerung und die 

Anforderungen kostensparenden Bauens sowie 

die Bevölkerungsentwicklung,

�3.	�die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der 

Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse 

der Familien, der jungen, alten und behinderten 

Menschen, unterschiedliche Auswirkungen 

auf Frauen und Männer sowie die Belange des 

Bildungswesens und von Sport, Freizeit und 

Erholung, (...)

Alle Träger öffentlicher Belange haben die Stel-

lungnahmen zu ihrem Aufgabenbereich innerhalb 

eines Monats abzugeben und sich dabei auf ihren 

Aufgabenbereich zu beschränken. Gem. § 1 Abs. 7 

hat die Gemeinde/Kommune die Aufgabe, die 

öffentlichen und privaten Belange gegeneinan-

der und untereinander gerecht abzuwägen. Den 

beteiligten Behörden und TÖBs ist das Ergebnis 

der Prüfung ihrer vorgebrachten Bedenken und 

Anregungen mitzuteilen.

2.	 Ratgeber  zur  anwendung
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Art der baulichen Nutzung (WS, WR, WA, WB)Art der baulichen Nutzung (WS, WR, WA, WB)

2.1. Art der baulichen Nutzung (WS, WR, WA, WB)

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und §§ 2 bis 4a BauNVO

Erläuterung der Festsetzung

Die Art der baulichen Nutzung gibt an, welche 

Nutzungen und Nutzungsmischungen in einem 

Plangebiet zulässig sind. Die Baunutzungsver-

ordnung (BauNVO) unterscheidet in den §§ 2 bis 

11 BauNVO elf Nutzungsarten. Diese werden auf 

den folgenden sechs Seiten thematisch sortiert 

vorgestellt. Die BauNVO differenziert in folgende 

bauliche Nutzungen für Wohngebiete:

§ 2 BauNVO:	 Kleinsiedlungsgebiete (WS)

§ 3 BauNVO:	 Reine Wohngebiete (WR)

§ 4 BauNVO:	 Allgemeine Wohngebiete (WA)

§ 4a BauNVO: 	 Besondere Wohngebiete (WB)

Für die Wohngebiete gibt es laut BauNVO immer 

allgemein zulässige Nutzungen und ausnahmswei-

se zulässige Nutzungen. So sind z. B. in einem Rei-

nen Wohngebiet (WR)  Wohngebäude und Anlagen  

zur Kinderbetreuung, die den Bedürfnissen der 

Bewohner und Bewohnerinnen dienen, allgemein 

zulässig. Ausnahmsweise können z. B. Läden  

und nicht störende Handwerksbetriebe, die zur  

Deckung des täglichen Bedarfs für die Bewohner 

und Bewohnerinnen des Gebiets dienen sowie 

sonstige Anlagen für soziale Zwecke zugelassen 

werden. In Allgemeinen Wohngebieten (WA) sind 

die in WR nur ausnahmsweise zulässigen Nutzun-

gen bereits allgemein zulässig. Es können des 

weiteren ausnahmsweise zugelassen werden: 

Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige 

nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Ver-

waltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen.  

Es kann weiterhin festgesetzt werden, dass 

bestimmte Arten von Nutzungen, die allgemein 

zulässig wären, nicht zulässig sind oder nur aus-

² �Alle im Kapitel 2 genannten Paragrafen sind nachzulesen im Glossar unter Zitierte Paragrafen ab S. XX

nahmsweise zugelassen werden können, wenn 

die allgemeine Zweckbestimmung gewahrt wird. 

Andersherum können auch Nutzungen, die nur  

ausnahmsweise zulässig wären, als allgemein zu-

lässig festgesetzt werden. Es ist in den Textlichen 

Festsetzungen darauf zu achten, was diesbezüg-

lich festgesetzt ist.

Warum ist das wichtig?

Eine Nutzungsmischung ermöglicht für die Bewoh-

ner und Bewohnerinnen des  Wohngebietes kurze 

Wege im Alltag, einhergehend mit der Möglichkeit 

von sozialer Kontrolle. Viele unterschiedliche 

Personen fühlen sich für den Raum verantwortlich 

und ermöglichen die Belebung von privaten und 

öffentlichen Bereichen.

Worauf ist in Bezug auf Sicherheitsaspekte in 

den Wohngebieten zu achten?

Es ist darauf zu achten, dass

	› �Nutzungsmischung ermöglicht wird, d. h.  

unterschiedliche bauliche Nutzungen  

(Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Infrastruktur),

	› �Nutzungen, die durch Textliche Festsetzungen 

ausgeschlossen werden, ggf. zugelassen  

werden, um unterschiedliche Nutzungen im  

Plangebiet zu ermöglichen und

	› �ggf. Flächen für den Gemeinbedarf (Kita, (Grund)

Schule, Freizeiteinrichtung) und /oder Grün- 

flächen wie Spielplatz etc. als solche auch  

festgesetzt werden, um diese explizit zu  

ermöglichen.

Anwendung im Bebauungsplan

Überprüfen Sie die Art der baulichen Nutzung im 

Bebauungsplan, am besten Sie nutzen dafür die 

Nutzungsschablone. Sind die folgenden Planzei-

chen abgebildet? Stellen Sie sich die folgenden 

Fragen und geben Sie bei Bedarf die entsprechen-

den Empfehlungen.

Nutzungsschablone
WA: Alllgemeines Wohngebiet

I: eingeschossig

0,3: 30% dürfen bebaut werden

o: offene Bauweise

ED (im Dreieck): Einzel-  

und Doppelhäuser

WA I

0,3

o ED

fragenplanzeichen empfehlungen

Kleinsiedlungsgebiete

Sind die unter § 2 Abs. 3 BauNVO²  
ausnahmsweise zugelassenen  
Nutzungen allgemein zulässig?

WA festsetzen oder Ausnahmen  
allgemein zulassen (s. textliche  
Festsetzungen, Städtebauliches  
Konzept und Begründung).

Reine Wohngebiete

Sind die unter § 3 Abs. 3 BauNVO  
ausnahmsweise zugelassenen 
Nutzungen allgemein zulässig?

WA festsetzen oder Ausnahmen 
 allgemein zulassen (s. textliche  
Festsetzungen und Begründung).

Allgemeine Wohngebiete

Sind die unter § 4 Abs. 3 BauNVO  
ausnahmsweise zugelassenen  
Nutzungen allgemein zulässig?

Einzelne Ausnahmen auf ihre  
Sicherheitsrelevanz hin prüfen  
(s. Textliche Festsetzungen  
und Begründung).

Besondere Wohngebiete

Sind die unter § 4a Abs. 3 BauNVO  
ausnahmsweise zugelassenen  
Nutzungen allgemein zulässig?

Einzelne Ausnahmen auf ihre Sicher-
heitsrelevanz hin prüfen (s. textliche 
Festsetzungen und Begründung).

Sonstiges

Sind explizit Gemeinbedarfsflächen  
oder Grünflächen für die wohnortnahe 
Infrastruktur festgesetzt?

Gemeinbedarfsflächen für Kita, Schule, 
Freizeitangebote und Grünflächen für 
Sport- und Spielplätze etc. als solche 
festsetzen (s. Begründung).

WS

WR

WA

WB
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2.2. Art der baulichen Nutzung (MD, MI, MU, MK)

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und §§ 5 bis 7 BauNVO

Erläuterung der Festsetzung

Die Art der baulichen Nutzung gibt an, welche 

Nutzungen und Nutzungsmischungen in einem 

Plangebiet zulässig sind. Die Baunutzungsverord-

nung (BauNVO) unterscheidet folgende bauliche 

Nutzungen für gemischte Gebiete:

§ 5 BauNVO:	 Dorfgebiete (MD)

§ 5a BauNVO:	 Dörfliche Wohngebiete (MDW)

§ 6 BauNVO:	 Mischgebiete (MI)

§ 6a BauNVO: 	 Urbane Gebiete (MU)

§ 7 BauNVO: 	 Kerngebiete (MK)

Für alle diese Gebiete gilt vorrangig die Ermögli-

chung von Nutzungsmischungen innerhalb eines 

Gebietes. Bei Dorfgebieten (MD) ist vorrangig  

auf die Belange der land- und forstwirtschaftlichen 

Haupterwerbsbetriebe einschließlich ihrer Ent-

wicklungsmöglichkeiten Rücksicht zu nehmen. 

Dörfliche Wohngebiete (MDW) dienen dem Wohnen

sowie der Unterbringung von land- und forstwirt- 

schaftlichen Nebenerwerbsstellen. Die Nutzungs- 

mischung muss nicht gleichgewichtig sein. 

Mischgebiete (MI) dienen dem Wohnen und der 

Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das 

Wohnen nicht wesentlich stören. Das Verhältnis 

sollte dabei ausgewogen sein. Urbane Gebiete 

(MU) dienen dem Wohnen sowie der Unterbringung 

von Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen 

und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung 

nicht wesentlich stören. Die Nutzungsmischung 

muss nicht gleichgewichtig sein. Kerngebiete (MK) 

dienen vorwiegend der Unterbringung von Han-

delsbetrieben sowie zentralen Einrichtungen der 

Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur. Auch 

bei diesen gemischten Gebieten kann festgesetzt 

werden, dass bestimmte Arten von Nutzungen, die 

allgemein zulässig wären, nicht zulässig sind oder 

nur ausnahmsweise zugelassen werden können, 

wenn die allgemeine Zweckbestimmung gewahrt 

wird. Andersherum können auch Nutzungen, die nur 

ausnahmsweise zulässig wären, als allgemein zu-

lässig festgesetzt werden. Es ist in den textlichen 

Festsetzungen darauf zu achten, was diesbezüg-

lich festgesetzt ist.

Warum ist das wichtig?

Eine Nutzungsmischung ermöglicht für die Bewoh‑ 

ner und Bewohnerinnen und Nutzer und Nutzerin-

nen eines Dorfes oder eines städtischen Quartiers 

kurze Wege im Alltag und die Möglichkeit der Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf. Das Miteinander 

verschiedener Menschen und unterschiedlicher 

Funktionen stärkt die soziale Kontrolle und Bele-

bung öffentlicher und privater Bereiche.

Worauf ist in Bezug auf Sicherheitsaspekte in 

gemischten Gebieten zu achten?

Es ist darauf zu achten, dass

	› �eine möglichst kleinteilige Durchmischung durch 

horizontale oder vertikale Gliederung der Art der 

baulichen Nutzungen, also unterschiedliche Nut-

zungen in den Geschossen oder nebeneinander 

auf einer Etage, ermöglicht wird,

	› �die Anordnung von Nutzungen nicht die  

Wohnqualität schmälert oder als Barriere  

zur Wohnnutzung wahrgenommen wird,

	› �die unterschiedlichen baulichen Nutzungen (Woh‑ 

nen, Arbeiten, Freizeit, Infrastruktur) die Belebung 

von Räumen zu Tages- und Nachtzeiten ermöglicht,

	› �in MK-Gebieten die Wohnnutzung und die Fest-

setzung von Gemeinbedarfsflächen gestärkt 

wird und, dass

	› �keine Konflikte bzw. das Sicherheitsempfinden 

durch mögliche Störungen (Lärm, Geruch, …) 

provoziert werden.

Anwendung im Bebauungsplan

Überprüfen Sie die Art der baulichen Nutzung im 

Bebauungsplan, am besten Sie nutzen dafür die 

Nutzungsschablone. Sind die folgenden Planzei-

chen abgebildet? Stellen Sie sich die folgenden 

Fragen und geben Sie bei Bedarf die entsprechen-

den Empfehlungen.

Nutzungsschablone
MD: Dorfgebiet

II: zweigeschossig

0,6: 60 % dürfen bebaut werden

1,2 (im Kreis): Geschoss- 

flächenzahl

g: geschlossene Bauweise

MD II

0,6

g

1,2

fragenplanzeichen empfehlungen

Dorfgebiete

Sind die unter § 5 Abs. 2 BauNVO 
allgemein zugelassenen Nutzungen ggf. 
ausgeschlossen oder ausnahmsweise 
zugelassen?

Allgemein zugelassene Nutzungen 
nicht ausschließen (s. Textliche Fest‑ 
sezungen, Städtebauliches Konzept  
und Begründung).

Dörfliche Wohngebiete

Sind die unter § 5a Abs. 2 BauNVO 
allgemein zugelassenen Nutzungen ggf. 
ausgeschlossen oder ausnahmsweise 
zugelassen?

Allgemein zugelassene Nutzungen  
nicht ausschließen (s. Textliche Festset-
zungen, Städtebauliches Konzept und 
Begründung).

Mischgebiete

Sind die unter § 6 Abs. 2 BauNVO 
allgemein zugelassenen Nutzungen ggf. 
ausgeschlossen oder ausnahmsweise 
zugelassen?

Allgemein zugelassene Nutzungen  
nicht ausschließen (s. Textliche Festset-
zungen, Städtebauliches Konzept und 
Begründung).

Urbane Gebiete

Werden Wohnnutzungen in den  
oberen Geschossen zugelassen?

Wohnungen in bestimmten Geschossen 
oder ein Anteil der Geschossfläche für 
Wohnungen gem. § 6a Abs. 4 BauNVO  
festsetzen.

Kerngebiete

Werden Wohnnutzungen in den oberen 
Geschossen zugelassen?

Wohnungen in bestimmten Geschossen 
oder ein Anteil der Geschossfläche für 
Wohnungen gem. § 7 Abs. 4 BauNVO 
festsetzen.

MD

MDW

MI

MU

Art der baulichen Nutzung (MD, MI, MU, MK)Art der baulichen Nutzung (MD, MI, MU, MK)

MK
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2.3. Art der baulichen Nutzung (GE, GI, SO)

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und §§ 8 bis 11 BauNVO

Erläuterung der Festsetzung

Die Art der baulichen Nutzung gibt an, welche 

Nutzungen und Nutzungsmischungen in einem 

Plangebiet zulässig sind. Die Baunutzungsverord-

nung (BauNVO) unterscheidet folgende bauliche 

Nutzungen für gewerbliche Gebiete und Sonder- 

gebiete:

§ 8 BauNVO:	 Gewerbegebiete (GE)

§ 9 BauNVO:	 Industriegebiete (GI)

§ 10 BauNVO:	 Sondergebiete, die der Erholung 

		   	 dienen (SO)

§ 11 BauNVO: 	 Sonstige Sondergebiete (SO)

Gewerbegebiete (GE) dienen vorwiegend der Unter‑ 

bringung von nicht erheblich belästigenden Gewer‑ 

bebetrieben; Industriegebiete hingegen dienen 

ausschließlich der Unterbringung von Gewerbe‑ 

betrieben, die in anderen Baugebieten unzulässig 

sind. Wohnnutzungen sind weder in Gewerbegebie-

ten (GE) noch in  Industriegebieten (GI) allgemein 

zulässig. Bei diesen Gebieten können Ausnahmen 

festgesetzt werden, wenn die allgemeine Zweck‑ 

bestimmung gewahrt bleibt. Es ist in den Textlichen 

Festsetzungen darauf zu achten, was diesbezüg‑ 

lich festgesetzt ist. Als Sondergebiete, die der Er‑ 

holung dienen, kommen insbesondere Wochenend‑ 

hausgebiete, Ferienhausgebiete und Campingplatz‑ 

gebiete in Betracht. Die Zweckbestimmung und Art 

der Nutzung ist im Bebauungsplan darzustellen und 

festzusetzen. Als Sonstige Sondergebiete sind 

solche Gebiete darzustellen und festzusetzen, die 

sich von den anderen vorher genannten Baugebie‑ 

ten unterscheiden. Darunter fallen Gebiete für den 

Fremdenverkehr, Kurgebiete, Ladengebiete, 

Gebiete für Einkaufszentren und großflächige Han-

delsbetriebe, Gebiete für Messen, Ausstellungen 

und Kongresse, Hochschulgebiete, Klinikgebiete, 

Art der baulichen Nutzung (GE, GI, SO)Art der baulichen Nutzung (GE, GI, SO)

Hafengebiete oder Gebiete für Anlagen, die der Er-

forschung, Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer 

Energien, wie Wind- und Sonnenenergie dienen.

Warum ist das wichtig?

Es sollen monofunktionale und barrierebildende 

Siedlungsbereiche vermieden werden. Ein attrakti-

ves Gebiet erhöht, z. B. durch Aufenthaltsqualität, 

das Wohlbefinden und damit das Sicherheitsemp-

finden der Nutzer und Nutzerinnen. Ziel ist, in GE-, 

GI- und Sondergebieten Bereiche zu schaffen, die 

sozial kontrolliert werden können (zu unterschied-

lichen Tages- und Nachtzeiten). Eine Gliederung in 

kleinere Strukturen fördert die Übersichtlichkeit 

und damit die Verantwortung der unterschiedlichen 

Nutzer und Nutzerinnen für den jeweiligen Raum. 

Eine gut geplante Verkehrsinfrastruktur ermöglicht 

die Belebung von öffentlichen Bereichen.

Worauf ist in Bezug auf Sicherheitsaspekte in 

diesen Gebieten zu achten?

Es ist darauf zu achten, dass

	› �unterschiedliche Arten von Betrieben ermöglicht 

werden, wie z. B. Prokuktionsstätten, Lagerhallen, 

Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,

	› �eine Durchmischung durch z. B. Schaffung der 

Voraussetzungen für Einkaufs- und Betreuungs-

einrichtungen (Funktionsmischung) in GE- und 

GI-Gebieten oder in räumlichem Zusammenhang 

möglich ist,

	› �Stellplätze für Arbeitnehmer und Arbeitnehmer‑ 

innen und Besucher und Besucherinnen direkt 

einem Betrieb zugeordnet werden können,

	› �Stellplätze nicht als große unübersichtliche 

Flächen, sondern eher in kleinteiligen Strukturen 

ausgewiesen werden,

	› �unverhältnismäßig große Einkaufszentren und 

Ladengebiete vermieden werden,

	› �eine Erreichbarkeit durch den ÖPNV also eine 

Sicherstellung der Mobilität gegeben ist,

	› �eine Aufenthaltsqualität durch öffentliche und 

private Grünflächen oder grünbegleitende Wege-

führungen geschaffen werden kann,

	› �Verkehrsinfrastruktur nicht einen überdimen- 

sionalen Schwerpunkt einnimmt und 

	› �keine Konflikte bzw. das Sicherheitsempfinden 

durch mögliche Störungen (Lärm, Geruch, etc.) 

provoziert werden.

Anwendung im Bebauungsplan

Überprüfen Sie die Art der baulichen Nutzung im 

Bebauungsplan, am besten Sie nutzen dafür die 

Nutzungsschablone. Sind die folgenden Planzei-

chen abgebildet? Stellen Sie sich die folgenden 

Fragen und geben Sie bei Bedarf die entsprechen-

den Empfehlungen.

Nutzungsschablone
GE: Gewerbegebiet

4: viergeschossig

0,8: 80% dürfen bebaut werden

2,4 (im Kreis):  

Geschossflächenzahl

a: abweichende Bauweise

GE IV

0,8

a

2,4

fragenplanzeichen empfehlungen

Gewerbegebiete

Werden Wohnnutzungen für Aufsichts- 
und Bereitschaftspersonen sowie für 
Betriebsinhaber und -inhaberinnen und 
Betriebsleiter und -leiterinnen allgemein 
zugelassen?

Werden Anlagen für kirchliche, kulturel-
le, soziale und gesundheitliche Zwecke 
allgemein zugelassen?

Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-
schaftspersonen sowie für Betriebsinha-
ber und -inhaberinnen und Betriebsleiter 
und -leiterinnen allgemein zulassen in 
den Textlichen Festsetzungen.

Anlagen allgemein zulassen in den  
Textlichen Festsetzungen.

Industriegebiete

Werden Wohnnutzungen für Aufsichts- 
und Bereitschaftspersonen sowie für 
Betriebsinhaber und -inhaberinnen und 
Betriebsleiter und -leiterinnen allgemein 
zugelassen?

Werden Anlagen für kirchliche, kulturel-
le, soziale und gesundheitliche Zwecke 
allgemein zugelassen?

Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-
schaftspersonen sowie für Betriebsinha-
ber und -inhaberinnen und Betriebsleiter 
und -leiterinnen  allgemein zulassen in 
den Textlichen Festsetzungen.

Anlagen allgemein zulassen in den Textli-
chen Festsetzungen.

Sondergebiete, die der  

Erholung dienen

Werden Anlagen für kirchliche, kulturel-
le, soziale und gesundheitliche Zwecke 
allgemein zugelassen?

Anlagen allgemein zulassen in den  
Textlichen Festsetzungen.

sonstige Sondergebiete

Sondergebiete werden sehr speziell und 
einzelfallbezogen festgesetzt. Es ist 
daher sehr genau zu prüfen, welche Fest-
setzungen sicherheitsrelevant sind. 

GE

GI

SO

SO
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2.4. Maß der baulichen Nutzung

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und § 16 BauNVO

Erläuterung der Festsetzung

Als Maß der baulichen Nutzung muss eine Grund-

flächenzahl oder die Größe einer Grundfläche und 

im Regelfall auch die Zahl der Vollgeschosse oder 

die Höhe eines Gebäudes festgelegt werden. Es 

kann optional eine Geschossflächenzahl (GFZ) 

oder eine Geschossfläche (GF) festgelegt werden. 

Die Geschossflächenzahl wird als Dezimalzahl mit 

ein oder zwei Dezimalstellen festgesetzt. D. h. bei 

einem 1000 Quadratmeter großen Grundstück mit 

einer Geschossflächenzahl von 0,7 dürften maxi-

mal 700 m² Bruttogeschossfläche (BGF) errichtet 

werden. Die Geschossfläche kann aber auch mit 

einer m²-Zahl angegeben werden. Für die einzelnen 

Baugebiete sind in der BauNVO Obergrenzen für 

die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung 

festgesetzt.

Eine Grundflächenzahl gibt an, wie viel Quadrat- 

meter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücks‑ 

fläche zulässig ist. Es kann optional eine Grund-

flächenzahl (GRZ) oder eine Grundfläche (GR) 

festgelegt werden. Die Grundflächenzahl wird 

als Dezimalzahl mit  ein oder zwei Dezimalstellen 

festgesetzt. D. h. bei einem 1000 Quadratmeter 

großen Grundstück mit einer Grundflächenzahl von 

0,3 dürften maximal 300 m² Grundfläche bebaut 

bzw. versiegelt werden. Dabei zählen nicht nur 

das Hauptgebäude, sondern auch Garagen und 

Stellplätze mit ihren Zufahrten (auch mit nicht 

wassergebundenen Materialien erstellte Zufahr-

ten und Wege) sowie Nebenanlagen. Bei einer 

Geschossflächenzahl bleiben die Nebenanlagen, 

Balkone, Loggien und Terrassen unberücksichtigt. 

Die Maße können als Mindestmaße, Höchstmaße 

oder zwingend festgesetzt werden.

Maß der baulichen NutzungMaß der baulichen Nutzung

Warum ist das wichtig?

Das Maß der baulichen Nutzung beeinflusst den 

Gebäudetyp und die Ausformung der Gebäude. 

Durch die Festsetzungen von Geschossigkeit und 

Höhe kann man Einfluss nehmen auf die Anzahl der 

möglichen Wohneinheiten, auch durch die Fest-

setzung der Grundfläche bzw. Grundflächenzahl. 

Eine überschaubare Dimension der Gebäude sowie 

eine überschaubare Anzahl von Wohneinheiten 

kann sich positiv auf die Sicherheit im Plangebiet 

auswirken. Gebäude mit geringeren Wohneinhei-

ten ermöglichen ein Kennenlernen der Bewohner 

und Bewohnerinnen untereinander und somit ein 

nachbarschaftliches Miteinander. Durch ein dem 

Gebiet angemessenes Verhältnis von Gebäude 

und Freifläche werden nutzbare, wohnungsnahe 

Freiflächenangebote festgelegt. Das Verhältnis 

von bebautem und unbebauten Raum und dessen 

Ausgestaltung beeinflusst das Sicherheitsemp-

finden der Nutzer und Nutzerinnen des Raumes. 

Dabei spielen Faktoren wie die Ermöglichung von 

Sichtachsen oder die Orientierung im Plangebiet 

eine maßgebliche Rolle. 

Worauf ist in Bezug auf Sicherheitsaspekte beim 

Maß der baulichen Nutzung zu achten?

Es ist darauf zu achten, dass

	› �die Dichte der Baukörper in einem angemes-

senen Verhältnis zu den Freiflächen steht, 

abhängig von der Art des Gebietes (bei einer 

aufgelockerten Bebauung wäre der Anteil der 

Freifläche sehr hoch und bei einer verdichteten 

Bauweise eher gering),

	› �die Geschossigkeit und die Höhe der baulichen 

Anlagen im Verhältnis zu den beabsichtigten 

Zielen wie zum Beispiel „Wohnen im Grünen“, 

„barrierefreies Wohnen“,  „Verdichtete  

Bauformen“, o. ä. steht,

	› �komplexe Wohnblocks und Hochhäuser, d.h. 

nicht überschaubare Mehrfamilienhäuser³,  

möglichst vermieden werden, und

	› �hinsichtlich der baulichen Dichte bei gewerbli-

chen Nutzungen auf eine höhere Dichte durch 

eine mehrgeschossige Bauweise hingewirkt 

wird. Das ermöglicht eine alternative Nutzung 

für die übrigen Flächen.

³ �Hintergrund: In dieser Größenordnung ist keine städtebauliche Förderung von Verantwortung mehr erkennbar. Quelle: Nds. Min. für  

Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (Hg.) (2005): Sicheres Wohnquartier. Gute Nachbarschaft“, S. 10 (Schubert, H. / Schnittger, A.)

Anwendung im Bebauungsplan

Überprüfen Sie die Angaben zum Maß der bauli-

chen Nutzung im Bebauungsplan, am besten Sie 

nutzen dafür die Nutzungsschablone. Sind die 

folgenden Planzeichen abgebildet? Stellen Sie sich 

die folgenden Fragen und geben Sie bei Bedarf die 

entsprechenden Empfehlungen.

Nutzungsschablone
MD: Dorfgebiet

II: zweigeschossig

0,6: 60% dürfen bebaut werden

1,2 (im Kreis):  

Geschossflächenzahl

g: geschlossene Bauweise

MD II

0,6

g

1,2

fragenplanzeichen empfehlungen

0,7  / 500 m²

GFZ/GF (Geschoss- 

flächenzahl/ 

Geschossfläche)

Ist die städtebauliche Dichte dem Plan-
gebiet und dem Wohnumfeld angemes-
sen festgesetzt?

Erhöhung oder Senkung der Dichte.

3,0  / 4000 m²

BMZ/BM (Baumassenzahl/

Baumasse)

Ist die städtebauliche Dichte dem Plan-
gebiet und dem Wohnumfeld angemes-
sen festgesetzt?

Erhöhung oder Senkung der Dichte.

0,4 / 100 m²

GRZ/GR (Grundflächenzahl/

Grundfläche)

Ist die städtebauliche Dichte dem Plan-
gebiet und dem Wohnumfeld angemes-
sen festgesetzt?

Erhöhung oder Senkung der Dichte.

III

Zahl der Vollgeschosse

Wie viele Wohnungen können durch die 
Geschossigkeit erreicht werden, und ist 
das dem Plangebiet und dem Wohnumfeld 
angemessen festgesetzt?

Reduzierung der Geschossigkeit durch 
sorgfältige Prüfung. Hochhäuser sollten 
nur in Ausnahmefällen zugelassen 
werden.

12 m über NN

Höhe baulicher Anlagen 

mit Bezugspunkt

Sind Hochhäuser im Plangebiet möglich?
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2.5. Bauweise

§ 9 (1) Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO

Erläuterung der Festsetzung

Im Bebauungsplan kann die Bauweise als offene 

oder geschlossene Bauweise festgesetzt werden. 

Unter offener Bauweise versteht man im allge-

meinen Gebäude mit seitlichem Grenzabstand wie 

Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen 

bis max. 50 m Länge. In geschlossener Bauweise 

werden Gebäude ohne seitlichen Grenzabstand 

errichtet wie z. B. eine in der Stadt häufig vorkom-

mende Blockrandbebauung. Es kann auch eine 

abweichende Bauweise festgesetzt werden, um 

Sonderformen zu ermöglichen.

Warum ist das wichtig?

Eine aus Sicherheitsgründen sinnvolle Gebäude‑ 

stellung ermöglicht eine soziale Kontrolle der 

(halb)öffentlichen Bereiche, fördert die Sicherung 

von Sichtbeziehungen zwischen den Gebäuden 

untereinander und den Freiflächen. Die Mischung 

der unterschiedlichen Wohnformen in Einzel-

häusern, Doppelhäusern, Reihenhäusern oder im 

Geschosswohnungsbau wirkt sich auf die soziale 

Durchmischung der Bewohner und Bewohnerinnen 

aus und somit auch positiv auf das Wohnquartier.

BauweiseBauweise

Worauf ist in Bezug auf Sicherheitsaspekte  

bei der Bauweise zu achten?

Es ist darauf zu achten, dass

	› �die Festsetzung der Bauweise eine Gestaltung 

von Gebäuden ermöglicht, die einen kontrollier-

baren Raum ausbilden (z. B. hofbildende  

Gebäudestellung),

	› �unterschiedliche Bauweisen in einem Plangebiet 

festgesetzt werden und 

	› �eindeutige Zuordnungen von privaten und  

öffentlichen Räumen ermöglicht werden.

Anwendung im Bebauungsplan

Überprüfen Sie die Angaben zur Bauweise im Be-

bauungsplan, am besten Sie nutzen dafür die Nut-

zungsschablone. Sind die folgenden Planzeichen 

abgebildet? Stellen Sie sich die folgenden Fragen 

und geben Sie bei Bedarf die entsprechenden 

Empfehlungen.

Nutzungsschablone
WA: Allgemeines Wohngebiet

I: eingeschossig

0,3: 30% dürfen bebaut werden

o: offene Bauweise

ED (im Dreieck):  

Einzel- und Doppelhäuser

fragenplanzeichen empfehlungen

o

offene Bauweise

Ist eine offene Bauweise für das Gebiet 
angemessen?

Bauweise prüfen.

E, D, H oder ED

Einzelhäuser, Doppel-

häuser, Hausgruppen oder 

Einzelhäuser/ 

Doppelhäuser

Sind auch Doppelhäuser zulässig? Einzel/Doppelhäuser (ED) anstatt nur 
Einzelhäuser.

g

geschlossene Bauweise

Ist eine geschlossene Bauweise für das 
Gebiet angemessen?

Bauweise prüfen.

a

abweichende Bauweise

Gibt es eine abweichende Bauweise und 
wie lautet diese?

Prüfung der zugelassenen  
Abweichung.

Sonstiges
Sind mehrere Bauweisen im  
Plangebiet festgesetzt?

Prüfung der Mischung und ggf. eine 
 Mischung der Bauweisen vorschlagen.

WA I

0,3

o ED
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2.6. Überbaubare Grundstücksflächen

§ 9 (1) Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO

Erläuterung der Festsetzung

Die überbaubaren Grundstücksflächen können 

durch Festsetzung von Baulinien, Baugrenzen 

oder Bebauungstiefen bestimmt werden. Ist eine 

Baulinie festgesetzt, so muss auf dieser Linie 

gebaut werden. Ein Vor- und Zurücktreten von 

Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann 

zugelassen werden. Die Ausnahmen können in Art 

und Umfang im Bebauungsplan bestimmt werden. 

Ist eine Baugrenze festgesetzt, so darf diese nicht 

durch Gebäude und Gebäudeteile überschritten 

werden. Auch hier gilt, dass ein Vor- und Zurücktre-

ten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß 

zugelassen werden kann. Die Ausnahmen können 

in Art und Umfang im Bebauungsplan bestimmt 

werden. Die Bebauungstiefen werden von der tat-

sächlichen Straßengrenze ab ermittelt, sofern der 

Bebauungsplan nichts anderes festsetzt. Wenn im 

Bebauungsplan nichts anderes festgesetzt wird, 

können auf den nicht überbaubaren Grundstücks-

flächen Nebenanlagen zugelassen werden.

Warum ist das wichtig?

Eine aus Sicherheitsgründen sinnvolle Gebäude-

stellung ermöglicht eine soziale Kontrolle der (halb)

öffentlichen Bereiche und fördert die Sicherung 

von Sichtbeziehungen zwischen den Gebäuden 

untereinander und den Freiflächen. Aus Gründen 

der Überschaubarkeit sollten keine Rückseiten 

entstehen, die nicht einsehbar sind.

Überbaubare GrundstücksflächenÜberbaubare Grundstücksflächen

Worauf ist in Bezug auf Sicherheitsaspekte bei 

überbaubaren Grundstücksflächen zu achten?

Es ist darauf zu achten, dass

	› �Baufenster so festgesetzt werden, dass eine 

Zonierung in öffentliche, halböffentliche und 

private Bereiche ermöglicht wird,

	› �Vor- und Rücksprünge nicht dazu führen, dass 

nicht einsehbare „tote“ Zonen (vor allem im 

Erdgeschoss) entstehen,

	› �wenn Vor- und Rücksprünge möglich sind, diese 

transparent ausgestaltet werden, um Aus- und 

Einblicke zu ermöglichen,

	› �durch die Festsetzung von Baulinien in der Nähe 

von öffentlichen Verkehrsflächen eine Kontakt-

aufnahme von Gebäuden zu den öffentlichen 

Verkehrsflächen und somit eine Belebung des 

öffentlichen Raumes ermöglicht wird und

	› �klare Erschließungsstrukturen und damit auch 

vor- und rückwärtige Bereiche erkennbar sind, so 

dass eine klare Zuordnung zu den öffentlichen 

bzw. den privaten Räumen möglich ist.

Anwendung im Bebauungsplan

Überprüfen Sie die überbaubaren Grundstücks- 

flächen im Bebauungsplan. Sind die folgenden 

Planzeichen abgebildet? Stellen Sie sich die 

folgenden Fragen und geben Sie bei Bedarf die 

entsprechenden Empfehlungen.

fragenplanzeichen empfehlungen

Baugrenze

Ermöglicht die Anordnung der Gebäude 
in den Baufeldern eine Einsehbarkeit in 
öffentliche  
(Verkehrs-)Flächen?

Ermöglicht die Festsetzung der Baugren-
ze eine eindeutige Stellung der Gebäude?

Baugrenzen möglichst nah und parallel zur 
öffentlichen Verkehrs‑ 
fläche festsetzen. 3 m zur Verkehrsfläche 
ermöglicht eine Vorgartenzone und eine 
soziale Kontrolle.

Festsetzung einer Baulinie anstatt einer 
Baugrenze prüfen.

Baulinie

Sind Vor- und Rücksprünge außerhalb der 
überbaubaren Flächen zulässig?

Vor- und Rücksprünge mittels Text‑ 
liche Festsetzungen in den EG- 
Bereichen ausschließen bzw. diese  
nur in transparenter Gestaltung zulassen.

Baufenster

Ermöglichen die Baufelder eine Schaf-
fung von geschützten Innenbereichen?

Baugrenzen bzw. -linien so festsetzen, 
dass private Innenbereiche möglich sind.
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2.7. Nebenanlagen

§ 9 (1) Nr. 4 BauGB und § 14 BauNVO

Erläuterung der Festsetzung

Neben den baulichen Anlagen sind auch unterge-

ordnete Nebenanlagen und Einrichtungen zulässig, 

die dem Nutzungszweck des Baugebiets dienen 

und in ihrer Eigenart dem nicht widersprechen. Im 

Bebauungsplan kann die Zulässigkeit der Neben-

anlagen und Einrichtungen eingeschränkt oder 

ausgeschlossen werden.

2.8. Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende  

Flächen

§ 9 (1) Nr. 11 BauGB

Erläuterung der Festsetzung

In einem Plangebiet können auch mit Geh- und 

Fahrrechten zu belastende Flächen zugunsten 

der Allgemeinheit oder eines bestimmten Per-

sonenkreises festgesetzt werden. Die Rechte 

können sowohl für private als auch für öffentliche 

Nutzungen vorgesehen werden, sie haben aber in 

der Regel eher einen privaten Charakter.

Warum ist das wichtig?

Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen 

sind aus Sicherheitsaspekten ähnlich zu behan-

deln wie Verkehrsflächen. Bei der Festsetzung soll-

te zum Beispiel kontrolliert werden, ob die Flächen 

einsehbar sind oder ob es sich um Sackgassen 

handelt. Hier lässt sich nicht verallgemeinernd 

beschreiben, was generell besser wäre. 

Flächen mit Geh- und FahrrechtenNebenanlagen

Warum ist das wichtig?

Eine aus Sicherheitsgründen sinnvolle Gebäude‑ 

stellung von Nebenanlagen behindert nicht die 

Sichtbeziehungen zwischen den Gebäuden unter-

einander und/oder den Freiflächen und lässt eine 

Überschaubarkeit der privaten und öffentlichen 

Räume zu. Es sollten keine nicht einsehbaren 

Rückseiten entstehen.

Worauf ist in Bezug auf Sicherheitsaspekte  

bei Nebenanlagen zu achten?

Es ist darauf zu achten, dass

	› �Nebenanlagen und Garagen bzw. Carports, wenn 

sie außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig 

sind, keine Sichtbarrieren bilden.

Anwendung im Bebauungsplan

Überprüfen Sie, ob für die Nebenanlagen Textliche 

Festsetzungen im Bebauungsplan getroffen wur-

den. Stellen Sie sich die folgende Frage und geben 

Sie bei Bedarf die entsprechende Empfehlung.

fragentextl. festsetzungen empfehlungen

Nebenanlagen
Sind Nebenanlagen außerhalb der über-
baubaren Flächen zulässig?

Mittels Textlicher Festsetzung die 
Zulässigkeit außerhalb der überbaubaren 
Flächen einschränken.

Bei Sackgassen z. B. ist einerseits möglicherweise 

die Flucht für einen Verfolgten oder eine Verfolgte 

erschwert, anderseits bietet die Sackgasse durch 

die umstehenden Gebäude auch eher Einblicke 

auf den Weg/die Straße.

Worauf ist in Bezug auf Sicherheitsaspekte bei 

Flächen mit Geh- und Fahrrechten zu achten?

Es ist darauf zu achten, dass

	› �Flächen mit Geh- und Fahrrechten nicht durch 

private Hofflächen führen, um die privaten Berei-

che vor Durchgangsverkehren zu schützen,  

und

	› �Flächen mit Geh- und Fahrrechten von Bewoh-

nern und Bewohnerinnen kontrolliert werden 

können bzw. von Passanten und Passantinnen 

genutzt werden können.

Anwendung im Bebauungsplan

Überprüfen Sie die mit Geh- und Fahrrechten zu 

belastenden Flächen im Bebauungsplan. Ist das 

folgende Planzeichen abgebildet? Stellen Sie sich 

die folgende Frage und geben Sie bei Bedarf die 

entsprechende Empfehlung.

fragenplanzeichen empfehlungen

Geh- und Fahrrecht 
zugunsten der  
Allgemeinheit

Ist es an der Stelle sinnvoller  
eine öffentliche Verkehrsfläche festzu-
setzen?

Festsetzung einer Verkehrsfläche mit der 
Zweckbestimmung Fuß- und Radweg.
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2.9. Flächen für Stellplätze und Garagen

§ 9 (1) Nr. 22 BauGB und § 12 BauNVO

Erläuterung der Festsetzung

Stellplätze und Garagen/Carports (für Pkw) sind 

in allen Baugebieten zulässig. In manchen Wohn-

gebieten (WS, WR, WA sowie SO, die der Erholung 

dienen) sind sie nur für den durch die zugelassene 

Nutzung verursachten Bedarf zulässig. Unzulässig 

sind Stellplätze für LKW und Omnibusse und deren 

Anhänger. Im Bebauungsplan kann, wenn städte-

bauliche Gründe dieses rechtfertigen, ebenfalls 

festgesetzt werden, dass nur in bestimmten Ge-

schossen oder Teilen von Geschossen Stellplätze 

und Garagen zulässig sind. Flächen für Nebenanla-

gen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanla-

gen können im Bebauungsplan auch mittels einer 

Umgrenzungslinie flächig standörtlich festgesetzt 

werden. Dazu zählen auch Tiefgaragen. Diese 

Flächen sind mit einer Zweckbestimmung wie z. B. 

Stellplätze (St), Garagen (Ga), Gemeinschafts-

stellplätze (Gst), Gemeinschaftsgaragen (GGA) 

oder Tiefgaragen (TG) zu versehen. Es können 

auch Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung 

„Öffentliche Parkfläche“ festgesetzt werden. Es 

können weiterhin Ein- und Ausfahrten und An-

schlüsse anderer Flächen zu den Verkehrsflächen 

als Einfahrten, Einfahrtsbereiche oder Bereiche 

ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt werden.

Warum ist das wichtig?

Bei der Festsetzung von Flächen für Stellplätze 

und Garagen ist im Besonderen darauf zu achten, 

dass diese überschaubar und einsehbar sind, um 

Überfälle jeglicher Art zu vermeiden. Je größer die 

Anzahl und Dichte von Fahrzeugen in Tiefgaragen 

(und auch auf oberirdischen Stellplatzanlagen), 

umso besser die Möglichkeit für Täter und Täter‑ 

innen sich zu verbergen. Mehrere, voneinander 

abgegrenzte, kleinere Stellplatzflächen sind groß-

räumigen, unübersichtlichen Parkplätzen in Wohn-

Flächen für Stellplätze und GaragenFlächen für Stellplätze und Garagen

gebieten vorzuziehen. Sie sollten so angeordnet 

werden, dass Sichtbeziehungen von den Eingängen 

der Gebäude, aber auch aus den Gebäuden heraus 

und anderen öffentlichen und privaten Flächen 

auf die Stellplätze ermöglicht werden. Daher 

ist eine gute Gliederung und Strukturierung von 

Stellplatzanlagen notwendig, auch zur besseren 

Orientierung.

Worauf ist in Bezug auf Sicherheitsaspekte bei 

Flächen für Stellplätze und Garagen zu achten?

Es ist darauf zu achten, dass

	› �bei der Festsetzung von Tiefgaragen und 

Parkhäusern Sicherheitskriterien (Tageslicht, 

Notruf, überschaubare Anzahl der Stellplätze, …) 

beachtet werden,

	› �bei der Festsetzung einer Tiefgarage die Zufahrt 

zu der Tiefgarage an einsehbarer Stelle liegt,

	› �die Festsetzung einer Tiefgarage im UG kom-

biniert wird mit anderen Nutzungen wie z. B. 

Fahrradabstellplätzen oder Abstellräumen,

	› �Garagen bzw. Carports, wenn sie außerhalb der 

überbaubaren Flächen zulässig sind, keine Sicht-

barrieren bilden,

	› �großflächige unübersichtliche Stellplatzanlagen 

vermieden werden,

	› �auch kleinteilige, oberirdische und offen gestal-

tete Parkplätze in der Nähe von Wohngebieten 

und nicht abgelegen liegen,

	› �Stellplätze von den Zugängen zum Haus  

einsehbar sind und

	› �Stellplätze an öffentlichen Straßen möglichst 

vermieden werden und nicht als senkrechte bzw. 

schräge Parkplätze, sondern als parallele Park‑ 

taschen angeordnet werden.

Anwendung im Bebauungsplan

Überprüfen Sie, ob Tiefgaragen oder Stellplatzan-

lagen im Bebauungsplan festgesetzt sind. Sind die 

folgenden Planzeichen abgebildet? Stellen Sie sich 

die folgenden Fragen und geben Sie bei Bedarf die 

entsprechenden Empfehlungen.

fragenplanzeichen empfehlungen

Tiefgarage

Werden Tiefgaragen/Parkhäuser  
im Plangebiet festgesetzt?

Wo liegt die Zufahrt zu der  
Tiefgarage/Parkhaus?

Alternativen prüfen.

Einsehbarkeit prüfen.

Stellplätze

Wie sind die Stellplatzanlagen angeord-
net?

Sind die Stellplatzanlagen in ihrer Größe 
dem Plangebiet angemessen?

Einsehbarkeit prüfen.

Alternativen prüfen.

Garagen

Wie sind die Garagen angeordnet?

Sind die Garagen in ihrer möglichen  
Anzahl dem Plangebiet angemessen?

Einsehbarkeit prüfen.

Alternativen prüfen.

TG

St

Ga
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2.10. Flächen für den Gemeinbedarf sowie  

Sport- und Spielanlagen

§ 9 (1) Nr. 5 BauGB und §§ 3 bis 7 BauNVO

Erläuterung der Festsetzung

Unter Gemeinbedarf fallen bauliche Anlagen und 

Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen und 

öffentliche Aufgaben erfüllen. Im Bebauungsplan 

können Gemeinbedarfsflächen mit verschiedenen 

Zweckbestimmungen festgesetzt werden (öffent-

liche Verwaltungen, Schulen, Kirchen, Feuerwehren 

sowie Gebäude und Einrichtungen, die sportlichen, 

sozialen, gesundheitlichen oder kulturellen Zwe-

cken dienen). Mit der Hauptnutzung verbundene 

Nebenanlagen und -einrichtungen sind ebenfalls 

auf den festgesetzten Flächen zulässig (z. B. für 

den Gemeinbedarf „Schule“ die Flächen für den 

Schulhof und Schulsport). In den Baugebieten WA, 

MD, MI, MU und MK sind Anlagen für Verwaltungen 

sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheit-

liche und sportliche Zwecke allgemein zulässig. 

Das heißt, es müssen nicht zwingend Flächen für 

den Gemeinbedarf festgesetzt werden.

Warum ist das wichtig?

Das Schaffen von Gemeinbedarfsflächen mit Kom-

munikations- und Aufenthaltsbereichen fördert 

eine Belebung des öffentlichen Raumes und das 

Miteinander im Wohnquartier. Die Übernahme von 

Verantwortung für den Raum und bauliche Anlagen 

kann dadurch unterstützt werden.

Flächen für den Gemeinbedarf Flächen für den Gemeinbedarf 

Worauf ist in Bezug auf Sicherheitsaspekte  

bei diesen Flächen zu achten?

Es ist darauf zu achten, dass

	› �gerade bei Wohngebieten mit dynamischer 

Bewohnerschaft Flächen für den Gemeinbedarf 

für Einrichtungen zur Gemeinwesenarbeit vor Ort 

explizit festgelegt werden,

	› �die Anlagen in unmittelbarer Nähe zu Wohn‑ 

nutzungen angeordnet werden und  vor allem als 

Aufenthalts- und Kommunikationsbereiche für 

verschiedene Nutzer und Nutzerinnen dienen,

	› �die Flächen so gelegen sind, dass sie für Fuß- 

und Radverkehr mit dem öffentlichen Nahver-

kehr gut erreichbar sind,

	› �die Flächen so gelegt und gestaltet werden, 

dass sie keine Barrieren zu anderen angrenzen-

den Nutzungen oder innerhalb von Wegever‑ 

bindungen bilden und

	› �in den Baugebieten die Anlagen für Verwaltun-

gen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, 

gesundheitliche und sportliche Zwecke nicht nur 

ausnahmsweise zulässig oder gar ausgeschlos-

sen sind.

Anwendung im Bebauungsplan

Überprüfen Sie, ob Gemeinbedarfsflächen im 

Bebauungsplan festgesetzt sind. Sind die folgen-

den Planzeichen abgebildet? Stellen Sie sich die 

folgenden Fragen und geben Sie bei Bedarf die 

entsprechenden Empfehlungen.

fragenplanzeichen empfehlungen

Gemeinbedarfsflächen

Sind Flächen für den Gemeinbedarf 
festgesetzt?

Sind Flächen für den Gemeinbedarf 
allgemein oder ausnahmsweise in dem 
Baugebiet zulässig?

Handelt es sich bei der Flächenfestset-
zung um eine unangemessene Größe und 
damit evtl. um eine störende Einrichtung?

Ist die Einrichtung zu Fuß, mit  
dem Rad sowie mit ÖPNV gut erreichbar?

Vorschlag einer Einrichtung, die für die 
Bewohnerschaft in dem Wohngebiet sinn-
voll sein könnte bzw. Beteiligung/Partizi-
pation der Bewohner und Bewohnerinnen 
für die Ermittlung solcher Einrichtungen.

Ausnahmen allgemein zulässig machen 
und die Anlagen nicht ausschließen.

Prüfung der Flächen.

Prüfung der Flächen.



32 33

2.11. Verkehrsflächen

§ 9 (1) Nr. 11 BauGB 

Erläuterung der Festsetzung

Als Verkehrsflächen können alle Straßenverkehrs‑ 

flächen (öffentliche Straßen, Wege, Parkplätze) für 

den fließenden und ruhenden Verkehr festgesetzt 

werden. Für die Festsetzung von Verkehrsflächen im 

Bebauungsplan ist es unerheblich, wie sich die Eigen‑ 

tumsverhältnisse der Verkehrsflächen darstellen. 

Darüber hinaus können auch Verkehrsflächen mit 

besonderer Zweckbestimmung wie Fußgängerbe‑ 

reich, Verkehrsberuhigter Bereich, Fuß- und Radweg, 

öffentliche Parkflächen, Einfahrten und Einfahrtsbe‑ 

reiche oder Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt (s. auch 

unter Stellplatzanlagen) festgesetzt werden.

Warum ist das wichtig?

Das Schaffen von Kommunikations- und Aufent-

haltsbereichen innerhalb von Verkehrsflächen för-

dert eine Belebung des öffentlichen Raumes und 

das Miteinander im Wohnquartier. Die Übernahme 

von Verantwortung für den Raum und bauliche An-

lagen kann dadurch unterstützt werden. Außerdem 

kann durch Verschwenkung des Straßenverkehrs 

eine hohe Beschleunigung vom motorisierten Indi-

vidualverkehr (MIV) verhindert werden. 

Worauf ist in Bezug auf Sicherheitsaspekte  

bei Verkehrsflächen zu achten?

Es ist darauf zu achten, dass

	› �die Erschließung eines Gebietes insbesondere 

für Teilnehmer und Teilnehmerinnen des nichtmo-

torisierten Verkehrs möglich ist (auch durch 

gute Erreichbarkeit von Haltestellen des ÖPNV),

	› �Fuß- und Radwege, die zur Erschließung des 

Plangebietes festgesetzt werden, durch Berei-

che führen, die belebt sind, und nicht durch un-

belebte Bereiche, wie z. B. zusammenhängende 

Grünflächen (ggf. Alternativrouten schaffen),

VerkehrsflächenVerkehrsflächen

	› �Verkehrsflächen zugunsten anderer Nutzungen 

wie kleinere Aufenthalts- und Kommunikations-

bereiche so reduziert wie möglich ausgewiesen 

werden,

	› �der Straßenraum (in Wohngebieten) als Lebens‑ 

raum wahrgenommen werden kann durch z. B. 

Minimierung der Straßenbreite und Nutzung der 

Flächengewinne für den Gehweg,

	› �platzartige Aufweitungen im Bereich von 

Ladenzeilen oder Infrastruktureinrichtungen 

Voraussetzung sind für Treffmöglichkeiten und 

Kommunikation,

	› �Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung Fuß- 

und Radweg nicht durch z. B. private Hofflächen 

führen, um diese Bereiche vor Durchgangsver-

kehren zu schützen,

	› �gemischte Erschließungen durch PKW, Fuß- und 

Radverkehr möglich sind,

	› �Verkehrsflächen nicht als Durchgangsverkehre 

geplant werden,

	› �Tempo 30-Zonen oder verkehrsberuhigte 

Bereiche und Spielstraßen in Wohngebieten 

festgelegt werden,

	› �öffentliche Verkehrsräume als Treffpunkte 

geeignet sind und es auch Wohnbereiche ohne 

Autoverkehr gibt,

	› ��Unter- und Überführungen bei Fuß- und Radwe-

gen generell vermieden werden und

	› �Sichtdreiecke oder Sichtflächen an unüber-

sichtlichen Straßenecken die Überschaubarkeit 

erhöhen.

Anwendung im Bebauungsplan

Überprüfen Sie, ob Verkehrsflächen im Bebauungs-

plan festgesetzt sind. Sind die folgenden Planzei-

fragenplanzeichen

Straßenverkehrsflächen

Wie sind die Straßenverkehrsflächen  
hinsichtlich Gehweg, Radweg und Fahr-
bahn aufgeteilt?

Wo befinden sich Geh- und Radwege?

Gibt es im Bereich von möglichen Laden-
zeilen und Gemeinbedarfseinrichtungen 
Aufweitungen der Verkehrsfläche?

Gehwegbreiten prüfen! Sollten Gehweg-
breiten als Aufenthaltsbereiche dienen, 
sollten sie nicht unter 4 m sein.

Festsetzung von Radwegen an Haupt‑ 
verkehrsstraßen, aber nicht an Erschlie-
ßungsstraßen. Keine separaten Fuß- und 
Radwege bei Spielstraßen und verkehrs‑ 
beruhigten Bereichen.

Aufweitungen an der Stelle prüfen und 
vorschlagen.

Sichtdreieck

Sind Sichtdreiecke oder Sichtflächen im 
Bebauungsplan festgesetzt?

Evtl. Sichtdreiecke oder Sichtflächen 
festsetzen, um Gefahrenquellen frühzeitig 
wahrzunehmen.

Stichstraßen

Sind Stichstraßen festgesetzt? Die Erschließung über Stichstraßen 
ist den Durchgangsverkehren vorzuziehen.

Verkehrsflächen der 
Zweckbestimmung Fuß- und 

Radweg

Sind Fuß- und Radwege  
(ausreichend) vorhanden?

Prüfen und ggf. Alternativen vorschlagen.

Bereiche ohne Ein- 
und Ausfahrt

Einfahrt

Einfahrtbereich

Sind Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt 
festgesetzt und warum?

Prüfen und ggf. Alternativen vorschlagen.

empfehlungen

chen abgebildet? Stellen Sie sich die folgenden 

Fragen und geben Sie bei Bedarf die entsprechen-

den Empfehlungen.

F
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2.12. Öffentliche und private Grünflächen

§ 9 (1) Nr. 15 BauGB 

Erläuterung der Festsetzung

Es können öffentliche und private Grünflächen 

wie Parkanlagen, Dauerkleingärten, Sport-, Spiel-, 

Zelt- und Badeplätze sowie Friedhöfe festgesetzt 

werden. Für diese Grünflächen bedarf es immer 

einer Zweckbestimmung; die in der Planzeichen-

verordnung aufgeführten Zweckbestimmungen 

sind dabei nicht abschließend. Es sollte sich um 

eine im Wesentlichen begrünte, d. h. mit Pflanzen 

verschiedener Art (Bäumen, Sträuchern, Rasen, 

sonstiger Bepflanzung) versehene Fläche handeln, 

die einem bestimmten, städtebaulich zu begrün-

denden Zweck dient. Bauliche Anlagen können in 

Grünflächen zugelassen werden.

Warum ist das wichtig?

Das Schaffen von Kommunikations- und Aufent-

haltsbereichen in Form von Grünflächen fördert 

die Belebung des öffentlichen Raumes und erhöht 

die Außenraumattraktivität. Wohnortnahe belebte 

Grün- und Freiflächen begünstigen das Gemein-

schaftsgefühl und die Verantwortung für den 

öffentlichen Raum.

Worauf ist in Bezug auf Sicherheitsaspekte  

bei Grünflächen zu achten?

Es ist darauf zu achten, dass

	› �Grünflächen oder wegebegleitende Grünflächen 

dazu genutzt werden können, die Attraktivität 

von festgesetzten Baugebieten nach BauNVO zu 

erhöhen,

	› �es wohnungs- und erwerbsarbeitsplatznahe 

Grünflächen als Freizeit- und Erholungsmöglich-

keiten gibt,

Öffentliche und private GrünflächenÖffentliche und private Grünflächen

	› �Grünflächen zu Fuß und mit dem Rad gut  

angebunden sind,

	› �großräumige und kleinräumige, wohnungsnahe 

Freiräume geschaffen werden,

	› �variationsreiche Freiräume mit Aufenthaltsquali-

tät durch private, öffentliche und gemeinschaft-

liche Freiräume ermöglicht werden,

	› �Wegeverbindungen durch öffentliche Grün‑ 

flächen durch die Zuordnung entsprechender 

Nutzungen sozial kontrollierbar sind,

	› �Grünflächen der Zweckbestimmung Spielplatz 

oder Sportplatz in der unmittelbaren Nähe zu 

Wohngebäuden liegen,

	› �verschiedene Grünflächen und deren Wegesys-

teme vernetzt sind,

	› �die festgesetzten Grünflächen gemäß ihrer 

Zweckbestimmung auch als Treffpunkte tauglich 

sein können,

	› �bei Grünflächen der Zweckbestimmung Kleingär-

ten auch Gemeinschaftseinrichtungen explizit 

festgesetzt werden und

	› �Grünflächen keine Barrierewirkung zwischen 

Wohngebieten oder anderen Baugebieten dar-

stellen.

Anwendung im Bebauungsplan

Überprüfen Sie, ob Grünflächen im Bebauungsplan 

festgesetzt sind. Sind die folgenden Planzeichen 

abgebildet? Stellen Sie sich die folgenden Fragen 

und geben Sie bei Bedarf die entsprechenden 

Empfehlungen.

fragenplanzeichen

Öffentliche Grünflächen

Ist die Zweckbestimmung eindeutig und 
für den Standort angemessen festge-
setzt?

Zweckbestimmung prüfen und ggf.   
andere Zweckbestimmung für Grünflächen 
vorschlagen.

z. B. Zweckbestimmung  
Parkanlage

Sind Sichtdreiecke oder Sichtflächen im 
Bebauungsplan festgesetzt?

Evtl. Sichtdreiecke oder Sichtflächen 
festsetzen, um Gefahrenquellen frühzeitig 
wahrzunehmen.

Private Grünflächen

Wer kann die private Grünfläche nutzen? Zweckbestimmung prüfen und ggf.  
andere Zweckbestimmung für Grünflächen 
festsetzen.

empfehlungen

ö

p
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2.13. Maßnahmen und Flächen zum Schutz,  

zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft

§ 9 (1) Nr. 20 BauGB 

Erläuterung der Festsetzung

Wenn Flächen für den Ausgleich oder Ersatz fest‑ 

gesetzt werden, werden diese mit einer Umgren-

zung für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Natur und Landschaft verse-

hen. Die Maßnahmen sind im Bebauungsplan näher 

zu bestimmen. Diese Flächenumgrenzung wird in 

der Regel überlagernd auf anderen Flächen wie z. B.  

Grünflächen, landwirtschaftliche Flächen oder 

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 

und sonstiger Bepflanzung festgesetzt.

2.14. Flächen zum Anpflanzen und zum Erhalt von 

Bäumen, Sträuchern und sonstiger Bepflanzung

§ 9 (1) Nr. 25a und 25b BauGB 

Erläuterung der Festsetzung

Im Bebauungsplan können Flächen festgesetzt 

werden, auf denen die vorhandene Bepflanzung 

erhalten werden soll oder auf denen neue Bepflan-

zungen vorgenommen werden sollen. Dabei können 

sowohl einzelne Bäume und Sträucher festgesetzt 

werden als auch eine Fläche für Bepflanzungen. 

Im Bebauungsplan sind die Anpflanzungen näher 

zu bestimmen. In der Regel werden Bäume, die für 

erhaltenswert erachtet werden oder die ein Allein-

stellungsmerkmal aufweisen, als Einzelbäume zum 

Erhalt festgesetzt. Oder es werden Bepflanzungen 

in Form von Einzelbäumen für bestimmte Platzsi-

tuationen oder als Straßenbegleitung (einseitige 

oder zweiseitige Allee) oder zur Gliederung von 

Stellplatzanlagen (z. B. jeder fünfte Stellplatz ein 

Baum) festgesetzt.

Warum ist das wichtig?

Ein attraktives Wohnumfeld erhöht das Wohlbe-

finden und damit das Sicherheitsempfinden der 

Bewohner und Bewohnerinnen. Baugebiete und 

ihre Erreichbarkeit sollen trotz Anpflanzungen 

übersichtlich sein. Sichtachsen sowie eine gute 

Orientierung stärken die Sicherheit im Gebiet.

Schutz, Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und LandschaftSchutz, Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Warum ist das wichtig?

Die Förderung der Verantwortung für Flächen für 

Ausgleich und Ersatz kann die Außenraumqualität 

erhöhen und somit unsichere Räume vermeiden.

Worauf ist in Bezug auf Sicherheitsaspekte  

bei diesen Flächen zu achten?

Es ist darauf zu achten, dass

	› �die Pflege und Unterhaltung von Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen durch Grundstückseigen-

tümer und -eigentümerinnen, d. h. auf privaten 

Flächen geleistet wird und

	› �durch die Art der Anpflanzungen keine unsiche-

ren Räume entstehen können (s. S. 31 Flächen 

zum Anpflanzen)

Anwendung im Bebauungsplan

Überprüfen Sie, ob Flächen für Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen im Bebauungsplan getroffen 

wurden. 

fragenPlanzeichen empfehlungen

Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur 

und Landschaft

Handelt es sich um private oder  
öffentliche Flächen?

Maßnahmen als private Flächen vorschla-
gen, um den Verantwortungsbereich 
den Eigentümern und Eigentümerinnen 
oder Nutzern und Nutzerinnen vor Ort 
zuzuschlagen.

Diese werden auch in den Textlichen Festset-

zungen näher beschrieben. Stellen Sie sich die 

folgende Frage und geben Sie bei Bedarf die ent-

sprechende Empfehlung.

Worauf ist in Bezug auf Sicherheitsaspekte  

bei diesen Flächen zu achten?

Es ist darauf zu achten, dass

	› �Anpflanzflächen dazu genutzt werden können, 

die Attraktivität von Baugebieten zu erhöhen,

	› �auch bei Gewerbegebieten durch Anpflanzflä-

chen und wegebegleitende Pflanzungen eine 

Qualität geschaffen wird,

	› �eine strategische Platzierung von Bäumen und 

Strauchbepflanzungen zu erkennen ist,

	› �bei der Gestaltung von Grün- und Freiflächen 

oder Parkflächen keine Auffälligkeiten hinsicht-

lich „dunkler Ecken“ zu erkennen sind,

	› �eher Bäume statt Büsche (dichtes Unterholz) 

als Begrenzung von Hauptwegen festgesetzt 

werden,

	› �niedrige Büsche und Hecken gewählt werden,

	› �uneinsehbare Kreuzungsbereiche vermieden 

werden,

	› �Tunnel- oder Korridorwirkungen durch Bepflan-

zungen vermieden werden,

	› �die Bepflanzungen nicht direkt an einem Weg, 

sondern etwas zurückgezogen beginnen und

	› �bei begrünten Fassaden an Mehrfamilienhäu-

sern keine Rankgerüste, die als Aufstiegshilfe 

genutzt werden können, vorgesehen werden.
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NotizenSchutz, Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Notizen

Anwendung im Bebauungsplan

Überprüfen Sie, ob Flächen zum Anpflanzen und 

zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstiger 

Bepflanzung im Bebauungsplan festgesetzt 

wurden. Ist das folgende Planzeichen abgebildet? 

Stellen Sie sich die folgende Frage und geben Sie 

bei Bedarf die entsprechende Empfehlung.

fragenPlanzeichen empfehlungen

Flächen zum Anpflanzen 
und zum Erhalt von Bäumen, 

Sträuchern und sonstiger 
Bepflanzung

Wie sind die Flächen ausgestaltet?

Wo liegen die Anpflanzflächen?

Anstatt Hecken besser Laubbäume pflan-
zen, keine Rankgerüste.

Bepflanzungen erst ab zwei Meter Weg-
abstand beginnen.
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Örtliche BauvorschriftenÖrtliche Bauvorschriften

2.15. Örtliche Bauvorschriften (ÖBV) § 84 NBauO

Erläuterung der Örtlichen Bauvorschriften

Zur Durchführung baugestalterischer oder ökolo-

gischer Absichten, zur Erhaltung schützenswerter 

Bauteile, zum Schutz bestimmter Bauten, Straßen, 

Plätze oder Ortsteile von geschichtlicher, künst-

lerischer oder städtebaulicher Bedeutung sowie 

zum Schutz von Kultur- und Naturdenkmalen in 

bestimmten bebauten oder unbebauten Teilen des 

Gemeindegebiets können die Gemeinden durch 

Satzung örtliche Bauvorschriften erlassen. Die 

Örtlichen Bauvorschriften sind in den jeweiligen 

Bauordnungen des Bundeslandes verortet. Sie ha-

ben viele Festsetzungsmöglichkeiten gemeinsam; 

es gibt jedoch von Bundesland zu Bundesland  

Unterschiede. 

In allen Bundesländern können durch Satzungen 

Örtliche Bauvorschriften zur Erhaltung aus ortsge-

stalterischen Gründen erlassen werden über:

	› �besondere Anforderungen an die äußere Ge-

staltung von Gebäuden, insbesondere für die Ge-

bäude- und Geschosshöhe, für die Auswahl der 

Baustoffe und der Farben der von außen sichtba-

ren Bauteile sowie für die Neigung der Dächer,

	› �besondere Anforderungen an die Art, Gestaltung 

oder Einordnung von Werbeanlagen und Waren-

automaten oder deren Verbot,

	› die Begrünung baulicher Anlagen,

	› �die Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstattung 

und Unterhaltung von Kinderspielplätzen,

	› �die Ausstattung, Gestaltung, Größe und Zahl 

von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge sowie von 

Abstellplätzen für Fahrräder,

	› �Anforderungen an die Gestaltung, Bepflanzung 

und Nutzung unbebauter Flächen der bebauten 

Grundstücke insbesondere die Anlage von Vor-

gärten,

	› �Anforderungen an die Gestaltung der Plätze für 

bewegliche Abfallbehälter,

	› �die Notwendigkeit oder Zulässigkeit der  

Gestaltung, Art und Höhe von Einfriedungen  

wie Mauern, Zäune und Hecken und

	› �abweichende Maße der Abstandsflächentiefen 

von Gebäuden untereinander (nicht in  

der NBauO Niedersachsen).

Besondere Erlasse durch Örtliche  

Bauvorschriften

Baden-Württemberg  

Zur Vermeidung von überschüssigem Bodenaushub 

wird die Höhenlage der Grundstücke beibehalten 

oder verändert.

Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen

Die Versickerung, Verregnung oder Verrieselung 

von Niederschlagswasser auf dem Baugrundstück 

wird vorgeschrieben.

Bremen

Abweichend gelten die beiden oberen Geschosse 

als Vollgeschoss oder nur das oberste Geschoss 

als Vollgeschoss.

�Bestimmte Brennstoffe werden untersagt; der 

Anschluss an Einrichtungen zur Versorgung  

mit Nah- und Fernwärme und deren Benutzung  

wird vorgeschrieben.

Rheinland-Pfalz und Saarland

Anbringungsort und Gestaltung von Hausnummern 

wird vorgeschrieben.

�hinweis
Die Örtlichen Bauvorschriften sind in den Bau-

ordnungen der Bundesländer in der Tabelle auf  

S. 42/43 mit den QR-Codes online nachzulesen.

Was bedeutet das in Bezug auf die Sicherheit-

saspekte und worauf ist zu achten?

Es ist u.a. darauf zu achten, dass

	› �ein Zusammenhang der Nachbarschaft durch 

einheitliche städtebauliche Rahmenbedingungen 

wie z. B. Haustypen, Hausgröße, Grundstücks-

größe, Vorgärten, Dichte, Baumaterialien oder 

Architekturstil zu erkennen sind,

	› �die Festlegung zu Vorsprüngen z. B. Erker an 

Gebäuden bedacht werden können,

	› �keine blickdichten Einfriedungen (Zäune, Mauern 

und Hecken) und keine Einfriedungen höher als 

1,50 m festgesetzt werden,

	› �zur besseren Überschaubarkeit nur transparente 

Vor- und Rücksprünge im EG zugelassen werden,

	› �Einfriedungen ohne unübersichtliche Nischen 

(mit Versteckmöglichkeiten) gestaltet sind,

	› �keine separaten Fuß- und Radwege in Spiel- 

straßen geplant werden und

	› �Hausnummern gut beleuchtet und sichtbar 

angebracht werden.
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Örtliche BauvorschriftenÖrtliche Bauvorschriften

Titel TitelLand Landabkürzung abkürzungDatum Datumletzte änderung letzte änderunglink link

Baden- 

Württemberg

Landesbauordnung 

für Baden- 

Württemberg

LBO B-W §74 05.03.2010 18.07.2019

Bayern Bayerische  

Bauordnung

BayBO §81 14.08.2007 25.05.2021

Berlin Bauordnung  

für Berlin³

BauO Bln 26.09.2005 14.05.2020

Brandenburg Brandenburgische 

Bauordnung

BbgBO §87 17.09.2008 20.05.2016

Bremen Bremische 

Landesbau- 

ordnung

BauO HB §86 04.09.2018 14.05.2019

Hamburg Hamburgische 

Bauordnung³

HHBauO 14.12.2005 28.01.2014

Hessen Hessische  

Bauordnung

HBO §91 28.05.2018 03.06.2020

Mecklenburg- 

Vorpommern

Landesbau- 

ordnung Mecklen-

burg-Vorpommern

BauO MV §86 16.10.2015 14.12.2005

Niedersachsen Niedersächsische 

Bauordnung

NBauO §84 03.04.2012 10.11.2021

Nordrhein- 

Westfalen

Bauordnung für 

das Land Nord-

rhein-Westfalen 

– Landesbauord-

nung 2018

BauO NRW §89 21.07.2018 02.07.2021

Rheinland- 

Pfalz

Landesbau- 

ordnung  

Rheinland-Pfalz

LBauO RP §88 24.11.1998 15.06.2015

Saarland Landesbau- 

ordnung

LBO Saa §85 18.02.2004 15.07.2015

Sachsen Sächsische 

Bauordnung

SächsBO §89 28.05.2004 20.03.2020

Sachsen- 

Anhalt

Bauordnung des 

Landes Sachsen- 

Anhalt

BauO LSA 85 10.09.2013 17.07.2014

Schlewsig- 

Holstein

Landesbauord-

nung für das Land 

Schleswig-Holstein

SH_LBO §86 22.01.2009 29.11.2018

Thüringen Thüringer  

Bauordnung

ThürBO §88 13.03.2014 22.03.2016

³ �In den Bauordnungen von Berlin und Hamburg sind keine Örtlichen Bauvorschriften in den Bauordnungen wie in den anderen Bundesländern 

verankert. In Berlin und Hamburg können weiterführende Gestaltungsansprüche aus städtebaulichen Gründen ggf. als Textliche Festsetzun-

gen in den Bebauungsplan aufgenommen werden. Andere Inhalte der ÖBV wie z. B. Regelungen über Stellplätze, Spielplätze oder Werbe- 

anlagen sind in anderen Satzungen oder direkt in der Bauordnung zu finden. Die Bauordnung von Hamburg regelt z. B. direkt in § 11 HBauO  

die Gestaltung von Einfriedungen.

Örtliche Bauvorschriften der Bundesländer
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2.16. Beispielhafte Erläuterung zu den

Festsetzungen im Bebauungsplan

Sonstige Planzeichen

Nutzungsschablone (z.B. S. 15)

Art der baulichen Nutzung (oben links) 

Hier: WA = Allgemeines Wohngebiet (S. 15) 

Zahl der Vollgeschosse (oben rechts) 

Hier: II = 2 Geschosse als Höchstmaß (S. 21) 

Grundflächenzahl GRZ (Mitte links) 

Hier: 0,4 = 40 % des Baugrundstücks können mit  

dem Hauptgebäude überbaut werden (S. 21) 

Geschossflächenzahl GFZ (Mitte rechts) 

Hier: 0,8 = die Bruttogeschossfläche aller Ge‑ 

schosse darf 80 % des Baugrundstücks betragen 

Bauweise (unten links) 

Hier: o = offene Bauweise = es können Gebäude  

mit seitlichem Grenzabstand bis zu einer Länge  

von 50 m errichtet werden (S. 23) 

Bauweise (unten rechts)

Hier: ED = es sind Einzel- und Doppelhäuser 

zulässig (S. 23)

Verkehrsflächen (S. 32-33)

Grünflächen (S. 34-35)

Überbaubare Grundstücksflächen (S. 24-25)

Straßenverkehrsflächen 

 

Verkehrsflächen bes. Zweck- 

bestimmung „Wirtschaftsweg“ 

 

Verkehrsflächen bes. Zweck- 

bestimmung „Fuß- und Radweg“

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Einfahrt

Grünflächen der Zweck‑ 

bestimmung „Quartiersplatz“

Flächen für Maßnahmen zum  

Schutz, zur Pflege und zur  

Entwicklung von Boden Natur  

und Landschaft

Boden, Natur und Landschaft (S. 36)

Baufelder (nur innerhalb der  

Baugrenzen können die Haupt- 

gebäude – und in diesem B-Plan  

auch die Nebengebäude – 

errichtet werden

Art der baulichen Nutzung (S. 14-15)

Allgemeines Wohngebiet

LPB IV-III

Grenzen des Bebauungsplanes 

(Geltungsbereich) 

 

Abrgrenzung unterschiedlicher 

Nutzungen 

 

Umgrenzung von Schutzgebieten  

im Sinne des Naturschutzsrechts

Flächen zum Schutz gegen schäd-

liche Umwelteinwirkungen, hier: 

Lärmpegelbereiche

WA

F+R

W

ö

WA II

0,4

o ED

0,8

�hinweis
Eine vergrößerte Version des Plans zum Heraus-

trennen findet sich im Anhang nach S. 81.
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Hinter den Hinweisen und Empfehlungen in diesem 

Ratgeber stehen langjährige Erfahrungen aus der 

Bauleitplanung sowie aus der Sicherheitspartner-

schaft im Städtebau Niedersachsen. In diesem 

Ratgeber wird sowohl in der Planung als auch im 

Bereich der Urbanen Sicherheit in der Kriminologi-

schen Forschung ein integrativer Ansatz vertreten, 

so dass immer versucht wird ganzheitlich anwend-

bare Empfehlungen zu geben.

Als grundlegende planerische Zielsetzungen für 

mehr Sicherheit im Städtebau durch bauleitpla-

nerische Vorgaben werden in diesem Ratgeber 

insbesondere

	› �Sicherheit durch Nutzungsvielfalt und  

Qualität im Plangebiet,

	› �Sicherheit durch Größe, Stellung der  

baulichen Anlagen und Gestaltung der 

Grundstücksflächen,

	› �Sicherheit durch qualitätvolle und bedarfsge-

rechte Planung des öffentlichen 

Verkehrsraumes

angesehen und durch entsprechende Hinweise für 

die Stellungnahmen eingebracht.

Ob sich Menschen an bestimmten Orten sicher 

oder unsicher fühlen hat viele Ursachen, die 

auf bauliche Faktoren wie fehlende Gestaltung, 

Unübersichtlichkeit, Dunkelheit oder undefinierte 

Übergänge zwischen öffentlichen und privaten 

Räumen zurückgeführt werden können. Furcht ent-

steht aber auch durch delinquentes oder deviantes 

Verhalten oder durch unbekannte Situationen. In 

der Kriminalprävention kann zwischen objektiver 

und subjektiver Sicherheit unterschieden werden. 

Zentrales Handlungsfeld ist somit nicht nur die 

tatsächliche Kriminalität, sondern auch die Stär-

kung des Sicherheitsempfindens (vgl. Schröder, 

Anke/Abt, Jan 2017: 41 ff.)⁴

3.	 bauleitplanung  und  kriminalprävention

⁴ �Quelle: Schröder, Anke; Abt, Jan (2017). Städtebauliche Kriminalprävention in: Stadt Bauwelt (Hrsg.). Innere Sicherheit. Die Angst vor Terror 

und Kriminalität verändert unsere Städte. Doch was macht sie wirklich sicher? 108 (6), Bauverlag: Gütersloh, S.40-47.

Sicherheit wird dabei sowohl durch die baulich-prä-

ventive Gestaltung als auch durch die Stärkung 

der Interaktionen und Beziehungen unter der 

Bevölkerung gefördert. Hier kann Städtebau und 

damit auch die formelle Planung nach BauGB 

ansetzen. Die Zuordnung von Standorten und 

Nutzungen sowie Belebung und Überschaubarkeit 

des öffentlichen Raumes fördern die Sicherheit im 

Quartier. Städtebau soll außerdem die Übernahme 

von Verantwortung der Menschen für den Raum 

unterstützen, indem die bauliche Umgebung dazu 

motiviert „natürliche soziale Kontrolle“ zu leisten. 

Nur so können sichere (Stadt)Räume bauleitplane-

risch vorbereitet werden. 

Für einen umfassenden Überblick über die Inhalte 

der vorliegenden Planung ist es sinnvoll, Infor-

mationen über die Umgebung des Plangebietes 

zusammenzustellen. Sowohl die räumliche Um-

gebung, bestehend aus umgebenden Nutzungen 

und baulichen Eigenschaften, als auch der soziale 

Lebensraum, bestimmt durch die umgebende 

Nachbarschaft, sind dabei zu berücksichtigen.

Die im Folgenden aufgeführten Punkte zur Einord-

nung des Bebauungsplans dienen dem Kennen-

lernen des Standortes und stellen Grundlagen für 

die Stellungnahme zur Kriminalprävention in der 

Bauleitplanung dar.
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Bauleitplanung und KriminalpräventionBauleitplanung und Kriminalprävention

Soziale Umgebung

Neben der Gebäudestruktur und den vorhandenen 

Infrastrukturen prägt die bereits dort lebende 

Bevölkerung (Nachbarschaft) ein Plangebiet von 

vornherein mit. Bevölkerungsbestand und -pro-

gnose sowie Anzahl, Alter, Lebenssituation und 

Herkunft der Menschen, die das Plangebiet und/

oder dessen Umfeld bereits nutzen und bewohnen, 

stehen dabei in einem engen Wirkungszusammen-

hang. Aussagen dazu sind ggf. in der Begründung 

nachzulesen. 

Monofunktionale Wohngebiete mit der Belegung 

einer homogenen sozioökonomisch schlechter 

gestellten Bevölkerung können zur Benachteili-

gung der dort lebenden Menschen führen. Die Kon-

zentration von Erwerbslosigkeit und Armut kann 

soziale Brennpunkte oder Kriminalitätshotspots 

fördern. Durch städtebauliche Maßnahmen kann 

dem entgegengewirkt werden, wenn beispielswei-

se eine Mischung unterschiedlicher Bauweisen wie 

Einzel- und Doppelhäuser, Reihenhäuser oder Ge-

schosswohnungsbau mit unterschiedlichen Wohn-

formen ermöglicht wird und in Verbindung damit 

eine soziale Durchmischung der Bewohnerinnen 

und Bewohner eines Quartiers. Die städtebauliche 

Anordnung der Gebäude sollte darüber hinaus eine 

hohe soziale Kontrolle ermöglichen, d.h. öffentliche 

Plätze sind von Gebäuden umgeben, in denen tags-

über und nachts Nutzungen zu erwarten sind.

Hierbei ist auf die Stärkung von Territorialität und 

Verantwortlichkeit zu achten, eine klare Abgren-

zung zwischen öffentlichen und privaten Zonen 

gibt Schutz und führt zur Übernahme von Verant-

wortung der im Gebiet lebenden Menschen.

Anfänge einer Ghettoisierung oder das Potenzial 

sozialer Brennpunkte ist nachteilig für eine positi-

ve Quartiersentwicklung. Falls es bereits Probleme 

mit dem vermehrten Auftreten bestimmter 

Bevölkerungsgruppen in dem Gebiet gibt, sollte 

durch die Planung gegen eine Verschärfung ange-

gangen werden. Belebtheit durch multifunktionale 

Angebote und Aktivitäten sollte damit vorbereitet 

werden, da eine attraktive Anordnung verschiede-

ner Nutzungen das positive Aufeinandertreffen 

der Menschen erst ermöglicht. Positiv wirken sich 

dabei die soziale Einbindung des Gebietes durch 

Infrastrukturen und bestehende Nachbarschaften 

sowie Quartierstreffpunkte oder -plätze, die alle 

ansprechen, aus. Gemischte Nutzungen in Quar-

tieren können durch die Bauleitplanung vorbereitet 

werden, um Ghettoisierung entgegenzuwirken.

Auf eine hohe Attraktivität und Robustheit der 

öffentlichen Ausstattung sollte ebenso geachtet 

werden wie auf eine ausreichende Beleuchtung. 

Sichtbarer Verfall im Stadtgebiet durch fehlende 

Instandhaltung ist zu vermeiden.

Kriminalitätslagebild

Die Polizei kann ein kleinräumiges Kriminalitätsla-

gebild erstellen, das sich auf ein definiertes Gebiet 

zu einem festgelegten Zeitraum bezieht. In dem 

kleinräumigen Lagebild werden deliktspezifische 

Straftaten und Ordnungsstörungen sowie sons-

tige Ereignisse dargestellt, die eine Auswirkung 

auf das nachbarschaftliche Miteinander haben 

können. Das Lagebild zeigt Differenzierungen und 

Häufungen zu Delikten und kann Informationen zu 

Wochentagen und Tageszeiten geben. Somit ist es 

eine wichtige fachliche Grundlage für die Einschät-

zung der Polizei im Plangebiet.⁵ 

In Bezug auf Sicherheit stellt sich insbesondere 

die Frage, ob das Lagebild Auffälligkeiten zeigt, die 

z.B. das nachbarschaftliche Miteinander stören 

könnten. Darüber hinaus kann es Erkenntnisse dar-

über liefern, ob spezifische Delikte eine besondere 

baulich-planerische Aufmerksamkeit begründen.

Dabei ist besonders auf Ereignisse zu achten, die 

einen räumlichen Bezug aufweisen:

	› �Straftaten gegen das Leben und die sexuelle 

Selbstbestimmung

	› Körperverletzung

	› Raub

	› Bedrohung / Nötigung

	› Brandstiftung

	› Diebstahl einfach

	› Diebstahl schwer

	› Fahrraddiebstahl

	› Wohnungseinbruchdiebstahl

	› Beleidigung

	› Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

	› Sachbeschädigung

	› Sachbeschädigung an KFZ

	› Physische und soziale Incivilities

	› Sonstige Delikte mit Raumbezug

Die subjektive Sicherheit variiert u.a. nach Alter, 

Herkunft und Viktimisierungserfahrung, diese wird 

gemessen an der Kriminalitätsfurcht. 

Mit städtebaulichen Maßnahmen kann zwar der 

Raum so ausgestaltet werden, dass Vermeidungs-

strategien eingedämmt werden, eine allgemein- 

gültige Aussage ist jedoch schwer zu treffen.

Als sicherheitsrelevante Aspekte zur Aufwertung 

des öffentlichen Raums und damit zur Stärkung 

der subjektiven Sicherheit gelten:

	› Transparenz und Einsehbarkeit

	› �Sichtbarkeit, Orientierung und ein ausreichendes 

Informationssystem

	› Freiwillige soziale Kontrolle

	› �Territorialität: Gestaltung von öffentlichen zu 

privaten Bereichen

Geografische Lage

Allgemeine Informationen zur geografischen Lage 

im Stadtgebiet geben einen ersten wichtigen 

Eindruck über das Planungsvorhaben und das Plan-

gebiet. Eine Neubauplanung am Rande der Stadt 

ist unter Sicherheitsaspekten anders zu betrach-

ten als eine zentral gelegene Nachverdichtung im 

Innenbereich. Eine empfehlenswerte sicherheits-

relevante Lösung ist eine gut angebundene Anord-

nung des Plangebietes im Siedlungsgefüge sowie 

Nutzungsmischung in der Umgebung, d.h. dass 

physische Hindernisse und brachliegende Flächen 

zu vermeiden sind. 

⁵ �Originaltext einschl. Literaturhinweise siehe GLOSSAR aus Verbundprojekt transit, Landeskriminalamt Niedersachsen. Sicherheit im  

Wohnumfeld – Gegenüberstellung von Angsträumen und Gefahrenorten. Hannover 2015: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-

tipps/staedtebau/glossar/ 



50 51

Eine gute Erreichbarkeit ist eine wichtige Grundla-

ge für Sicherheit. Das gilt sowohl für alle Verkehrs‑ 

arten als auch für Versorgungseinrichtungen und 

soziale Angebote. Ziel der Planung sollte daher 

immer die Integration von (Wohn)Gebieten in das 

bestehende Siedlungsgefüge sein. Die Einbindung 

ermöglicht die soziale Kontrolle durch Belebung 

und anwesende Menschen. Diese erhöht insbeson‑ 

dere die subjektive Sicherheit im öffentlichen 

Raum. Bestehende Angebote, die zur Kommunikati-

on und zum Aufenthalt einladen, sind dafür wichtig.

Erreichbarkeit

Zugänglichkeit und Erreichbarkeit eines Plangebie-

tes können durch weite Wege und eine uneindeutige 

Nachbarschaft – wie z.B. unbebaute/ ungenutzte 

Flächen, die durchquert werden müssen – beein-

trächtigt werden. 

Die verkehrliche Anbindung ist dabei mitentschei-

dend, der Fokus sollte auf fußläufiger Erreichbar-

keit liegen und Haltestellen mit einbinden. Ziel 

einer sicheren Verkehrserschließung sind gute 

Orientierung, Bewegungsfreiheit und Aufenthalts-

qualität sowie alternative Wege bei Dunkelheit. 

Verkehrsberuhigung und Vermeidung von Durch-

gangsverkehr in einem Wohngebiet ermöglichen 

eine vielseitigere Nutzung von Wohnstraßen zum 

Aufenthalt und zum Spielen und führen damit zu 

mehr (Verkehrs)Sicherheit. Eine Belebung durch 

unterschiedliche Nutzungen des öffentlichen Stra-

ßenraumes und soziale Kontrolle sind die positiven 

Folgen. 

Die umgebende Verkehrserschließung hat sicher-

heitsrelevante Auswirkungen auf ein Plangebiet; 

wenn u.a. ein hohes Verkehrsaufkommen zu erwar-

ten ist, werden ggf. Lärmschutzwände erforderlich, 

die die Übersichtlichkeit der Straßen einschränken. 

Hier ist auf Transparenz und gut ausgeleuchtete 

Durchgänge mit direkter fußläufiger Verbindung 

zum Wohngebiet zu achten. Wird ein Verbot der 

Querung als sinnvoll erachtet, um Verkehrsunfälle 

zu vermeiden, kann dies gleichzeitig zu einer un-

erwünschten Trennungswirkung und erschwer-

ten fußläufigen Erreichbarkeit des Plangebietes 

führen. 

Es sollten übersichtliche und gut erreichbare 

Querungsmöglichkeiten mit direkter fußläufiger 

Verbindung zum Wohngebiet eingerichtet werden.

Tunnel gelten allein aufgrund ihrer Bauweise, die 

häufig mit Dunkelheit und Unübersichtlichkeit 

verbunden ist, als Angsträume für potenzielle 

Nutzerinnen und Nutzer. Sie sollten aus diesem 

Grund vermieden werden. Ist das nicht möglich, ist 

auf eine helle Gestaltung, gute Beleuchtung und 

die Vermeidung von Vor- und Rücksprüngen als Ver-

steckmöglichkeiten bis zum Ende des Tunnels und 

auf eine ausreichende Höhe und Breite zu achten.

Muss das Gebiet neu erschlossen werden, so 

ist auf eine ausreichende Breite und gerechte 

Aufteilung für alle Verkehrsarten zu achten (z.B. 

ausreichend Platz und Abgrenzung vom Autover-

kehr zum Rad- und Fußverkehr). Zuwege zum neu 

geplanten Gebiet sollten durch sozial kontrollierte 

Gebiete führen, das heißt die Gebäude entlang der 

Wege sind bewohnt, die Erdgeschosszonen sind 

vielseitig und zu unterschiedlichen Zeiten genutzt, 

dadurch herrscht Publikumsverkehr. Die Wohnge-

bäude benötigen gleichzeitig Fenster zur Straße, 

die den Blick aus den Wohnungen ermöglichen.

Haltestellen und Bahnhöfe sollten gut erreichbar 

und von (Wohn)Bebauung umgeben sein.  Es 

sollten keine monostrukturierten und dadurch 

„menschenleere“ Gewerbegebiete oder großflä-

chigen Grün- und Waldflächen zum Erreichen des 

Plangebietes durchquert werden müssen.

Infrastruktur

Die Entfernung von wichtigen Versorgungsein-

richtungen ist ebenso sicherheitsrelevant wie die 

Nähe zu einer Haltestelle. Auch hier spielen der 

Verlauf und die Breite der Wege, die soziale Kon‑ 

trolle und die Barrierefreiheit eine wichtige Rolle.

Das Plangebiet sollte in der Nähe von bestehenden 

Versorgungseinrichtungen des täglichen Bedarfs 

liegen. Der Lebensmittelmarkt muss über sozial 

kontrollierte kurze Wege erreichbar sein, wie die 

Grundschule und der Kindergarten auch. Sind keine 

entsprechenden Angebote vorhanden, ist auf 

eine parallele Entwicklung von Einrichtungen zur 

Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs sowie 

von entsprechend erforderlichen sozialen Einrich-

tungen im Plangebiet zu achten.

Umgebende Nutzungen

Bestehende Nutzungen in der Umgebung können 

das Gebiet positiv oder negativ beeinflussen. 

Eine Nutzungsmischung aus z.B. Versorgungsein-

richtungen (Nahversorger), sozialer Infrastruktur 

(Kindergärten, kirchliche Einrichtungen, Treff-

punkte) und Dienstleistungen trägt zur Belebung 

von öffentlichen Räumen zu unterschiedlichen 

Zeiten bei und fördert damit die soziale Kontrolle. 

Dies führt zu mehr subjektiver Sicherheit und 

vermeidet Tatgelegenheiten. Eine „urbane Dichte“ 

unterstützt nachbarschaftliches Miteinander 

und vermeidet Ödland und trostlose Flächen. Ein 

lebendiges (Wohn)Gebiet stärkt die Identifika-

tion mit dem Quartier. „Nutzungsmischung“ ist 

Monofunktionalität vorzuziehen und kann für ein 

Gebiet im Rahmen der Bauleitplanung festgesetzt 

werden. Öffentliche Plätze bestimmen ebenso wie 

öffentliche Gebäude und Freiflächen den Charak-

ter und die Nutzungsmischung eines Gebietes, hier 

gilt es eine positive Belebtheit und Lebendigkeit zu 

stärken.

Öffentliche Plätze

Die Gestaltung öffentlicher Plätze hat eine große 

Bedeutung für das Wohlgefühl der sie nutzenden 

und in der Umgebung lebenden Menschen. Die 

Anordnung von Plätzen mit unterschiedlichen Nut-

zungen, Größen und Ausstattungen unterstützen 

die Lebensqualität und stärken das Sicherheits-

empfinden im Lebensumfeld. 

Übersichtlichkeit der Bepflanzung, bedarfsgerech-

te Ausstattung für unterschiedliche Nutzungs-

gruppen, Trennung und/oder Kombination von 

Nutz-, Spiel-, Aufenthalts- und Rückzugsflächen 

sowie beleuchtete Wege zu den verschiedenen 

Angeboten sind wichtige Teilaspekte. Grundsätz-

lich gilt, dass eine ansprechende, individuelle 

Gestaltung von öffentlichen Räumen sowie deren 

gepflegter Zustand zu Zufriedenheit und Identi-

fikation der Nutzerinnen und Nutzer führt und so 

eine gute Voraussetzung für informelle soziale 

Kontrolle schafft. Sichtbare Aneignung und Pflege 

öffentlicher Räume durch die dort lebenden Men-

schen können sich positiv auf die Lebensqualität 

und das Sicherheitsempfinden auswirken.

Bauleitplanung und KriminalpräventionBauleitplanung und Kriminalprävention
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Die öffentlichen Plätze in der Umgebung des 

Plangebietes sollten in ihrer Nutzungsvielfalt klar 

zoniert und überschaubar sein, um potenzielle 

Nutzungskonflikte durch z.B. Lärm oder das Über-

schreiten von privaten Grenzen zu vermeiden. 

Spielplätze sollten über kurze attraktive Wege 

eigenständig und sicher zu erreichen sein sowie 

von Wohnbebauung umgeben und dadurch sozial 

kontrolliert sein, damit Sicht- und Rufkontakt mög-

lich ist. Die Bepflanzung lässt Sichtbeziehungen 

zu, Ausstattung und Gestaltungselemente sind 

widerstandsfähig und bedarfsgerecht.

Öffentliche Parkflächen sollten für Autos sowie 

für Fahrräder etc. zur Verfügung stehen. Sicher 

wirken kleinteilige und begrenzte, über kurze, gut 

einsehbare Wege erreichbare und von Bebauung 

eingefasste Flächen, die möglichst von Sozialräu-

men der angrenzenden Wohnungen einsehbar sind. 

Die Bepflanzung dient dabei der Gestaltung und 

hält Sichtbeziehungen frei.

Das Einbeziehen der potenziellen Nutzungsgrup-

pen in die Planung und Gestaltung der öffentlichen 

Räume führt zu größerem Verantwortungsbe-

wusstsein und zur Identifikation mit dem neu 

entstehenden Umfeld.

Öffentliche Gebäude

Infrastruktureinrichtungen wie beispielsweise 

Schulen, Kindertagesstätten, Einkaufsmöglichkei-

ten oder Arztpraxen für die Deckung des täglichen 

Bedarfs der Bewohnerinnen und Bewohner sind un-

erlässlich für ein nachhaltiges Leben in der Stadt. 

Ihre Lage zu Neubauentwicklungen ist entschei-

dend für die dort entstehende Lebensqualität und 

die Sicherheit der Bevölkerung. Gleiches gilt für 

Altenheime. 

Die betroffenen Nutzungsgruppen – Alte wie 

Kinder - gelten als besonders schutzbedürftig und 

sensibel. Dabei ist zu beachten, dass Kindergärten, 

Schulen und Altenheime auch eigenständig zu 

erreichen sind und die jeweiligen Einrichtungen klar 

zwischen öffentlichen und privaten Zonen trennen 

und so vor unbefugtem Zutritt schützen. 

Die für das Gebiet relevanten Versorgungs- und In-

frastruktureinrichtungen sind durch entsprechen-

de Nutzungsbestimmungen im Plangebiet anzuord-

nen. Nahversorger sollten möglichst fußläufig 

erreichbar und die zugehörigen Parkflächen und 

Abstellmöglichkeiten kleinteilig und übersichtlich 

geplant und gestaltet werden. Eine helle Beleuch-

tung ist obligatorisch.

Eine Bündelung von Gemeinbedarfseinrichtungen 

– wie Kioske, Läden, öffentliche Einrichtungen – an 

kleinen Plätzen lässt öffentliches Leben entste-

hen. Viele sich kreuzende Wege vermitteln an den 

Plätzen Belebtheit und soziale Kontrolle.

Gemeinschaftshäuser oder ähnliche soziale Ein-

richtungen tragen erheblich zur positiven Belebt-

heit und Nutzung eines Quartiers bei, die Verknüp-

fung mit den in direkter Nachbarschaft lebenden 

Menschen kann dies noch verstärken. Die Teilhabe 

der Menschen an den angebotenen Nutzungen und 

Funktionen führt zu sozialer Kontrolle und erhöht 

das Potenzial für Schutz durch Verantwortung.

Leerstehende Gebäude und/oder Brachflächen 

können durch illegale Abfallentsorgung, Störungen 

durch unbefugte Nutzungsgruppen oder unbe-

leuchtete Ecken leicht zu Angsträumen werden, 

sie könnten deshalb besser z. B. durch Zwischen-

nutzungen belebt werden.

Öffentliche Freiflächen

Die Gestaltung von Grün- und Freiflächen hat 

eine große Bedeutung für das Wohlgefühl der sie 

nutzenden und in der Umgebung lebenden Men-

schen. Die Anordnung von Grün- und Freiflächen zu 

bebauten Flächen sowie deren Kleinteiligkeit und 

Nutzungszweck beeinflussen das Sicherheits-

empfinden. Übersichtlichkeit der Bepflanzung, 

attraktive Gestaltungselemente, Kombination von 

Spiel- und Aufenthaltsflächen, Ruhezonen sowie 

Angebote zur Kommunikation und Bewegung und 

beleuchtete Wege sind wichtige Teilaspekte. 

Die Freiraumplanung sollte somit begrenzte 

überschaubare Zonen mit kleinteiliger Nutzbarkeit 

für unterschiedliche Nutzungszwecke schaffen, 

die in der Nähe zur Neubauentwicklung über kurze 

attraktive Wege sicher zu erreichen sind. Die 

Bepflanzung sollte Sichtbeziehungen zulassen. 

Ausstattung und Gestaltungselemente sind dafür 

widerstandsfähig und bedarfsgerecht auszuwäh-

len. Potenzielle Nutzungskonflikte durch z.B. Lärm 

können durch Nutzungsbestimmungen oder bauli-

che Abgrenzungen vermieden werden.

Grundsätzlich gilt, dass eine ansprechende, indivi-

duelle Gestaltung von Grün- und Freiflächen sowie 

deren gepflegter Zustand zur Zufriedenheit und 

Identifikation der Nutzerinnen und Nutzer führt und 

so eine gute Voraussetzung für informelle soziale 

Kontrolle schafft. 

Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen werden 

auch abends und an Wochenenden frequentiert, 

sie fördern also eine Belebtheit zu unterschied-

lichen Zeiten, können aber auch als störend oder 

gar als Angsträume wahrgenommen werden. 

Ausprägung und städtebauliche Anordnung sind 

dabei entscheidend. Sportanlagen und sonstige 

Freizeiteinrichtungen sollten durch Nutzungs-

festsetzungen städtebaulich so angeordnet sein, 

dass keine Störungen provoziert werden, sondern 

gemeinsame Freiflächen entstehen, die flexibel 

genutzt werden können.

Größere Parks oder Naherholungsgebiete mit 

Badeseen erhöhen die Lebensqualität, können 

aber insbesondere nachts auch zu Angsträumen 

werden. Hier gilt es Hauptwege klar zu struk-

turieren und große Flächen durch alternative 

Wegeführungen umfassend nutzbar zu machen. 

Eine positive soziale Kontrolle kann nur zusammen 

mit einer ausreichend hellen Beleuchtung, einer 

Bepflanzung, die Einblicke und Durchblicke zulässt, 

und ggf. Schließungszeiten unterstützt werden. 

Dem Entstehen potenzieller Angsträume kann so 

entgegengewirkt werden.

Bauleitplanung und KriminalpräventionBauleitplanung und Kriminalprävention
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Zur Einordnung von Planungs- und Maßstabsebe‑ 

nen gibt die folgende Matrix einen Überblick, indem 

neben inhaltlichen Informationen insbesondere die 

Beteiligungsmöglichkeiten und deren gesetzlicher 

Hintergrund aufgezeigt werden. 

Anhang  A:  Beteiligungsmatrix

Interessant für die direkte Einflussnahme von 

Polizeidienststellen scheinen in erster Linie Pla-

nungen auf der Maßstabsebene der Städte und 

Gemeinden.

Programm/Plan einflussmöglichkeitEbene Ziele / Inhalte allg. +  
bzgl. Sicherheit

Europäische 

Union

Diverse (Förder) 

Programme

Diverse Ziele und Inhalte.

Sicherheit als Grundprinzip?

Beteiligungsmöglichkeit 

nicht direkt gegeben.

Bundesrepublik 

Deutschland

Sind die unter § 3 

Abs. 3 BauNVO aus-

nahmsweise zuge-

lassenen Nutzungen 

allgemein zulässig?

Nachhaltige Raumordnung, 

-planung und -entwicklung. Keine 

speziellen Ziele zur Sicherheit. 

Sicherheitsaspekte sind in Grund-

zügen einzubringen.

Beteiligung öffentlicher 

Stellen, die in ihren 

Belangen berührt sind, 

gem.§ 9 ROG.

Bauordnungen 

der Länder am 

Beispiel des  

Landes Nieder-

sachsen

Landes-Raumord-

nungsprogramm 

(LROP) /Raumord-

nungsplan /  

Raumordnungs- 

verfahren  

(RO-Verfahren)

Gesamträumliche Entwicklung des 

Landes. Keine speziellen Ziele zur 

Sicherheit. Sicherheitsaspekte sind 

in Grundzügen einzubringen. RO- 

Verfahren sind nur bei raumbedeut-

samen Planungen und Maßnah-

men von überörtlicher Bedeutung 

erforderlich.

Beteiligung öffentlicher 

Stellen, die in ihren Be‑ 

langen berührt sind, gem. 

 § 9 ROG. Träger öffent‑ 

licher Belange (TÖB)-Be-

teiligung bei Antragskon-

ferenzen im RO-Verfahren 

gem. § 10 (4) NROG.

Nds. Bauordnung 

(NBauO)

§3 (1) Satz 1 „Bauliche Anlagen 

müssen so angeordnet, beschaffen 

und für ihre Benutzung geeignet 

sein, dass die öffentliche Sicher-

heit, insbesondere Leben und 

Gesundheit, sowie die natürlichen 

Lebensgrundlagen und die Tiere 

nicht gefährdet werden.“

Beteiligung der Nach-

barn und Öffentlichkeit 

gem. § 68 NBauO. 

TÖB-Beteiligung ist 

nicht vorgeschrieben.

Landkreise Regionales Raum-

ordnungsprogramm 

(RROP)

Raumordnung für regionalen Teil- 

raum (i.d.R. Landkreis). Sicherheit 

als Entwicklungsziel? Sicherheit-

saspekte sind in Grundzügen 

einzubringen.

TÖB-Beteiligung gem.  

§ 9 ROG.

einflussmöglichkeitEbene Ziele / Inhalte allg. +  
bzgl. Sicherheit

Überörtlich / 

übergeordnet

Fachplanung (sekto-

ral, raumbedeutsam)

Sicherheit als Entwicklungsziel? 

Sicherheitsaspekte sind in Grund-

zügen einzubringen.

Aktive Beteiligung mög-

lich z.B. Verkehrs‑ 

entwicklungsplan,  

Nahverkehrsplan etc.

Planfeststellung Verkehrssicherheit. Sicherheitsas-

pekte sind einzubringen.

TÖB-Beteiligung in Form 

des Anhörungsverfah-

rens z.B. im Straßenbau.

Ländliche
Regionen

Regionales Entwick-

lungskonzept (REK)

Sicherheit als Entwicklungsziel 

und konkret bei Maßnahmen.

TÖB-Beteiligung als Teil 

der EU-Förderbedingun-

gen von LEADER.

Städte und 
Gemeinden

Bauleitplanung

§§ 1-13c BauGB

Zu berücksichtigen sind gem. 

§1(6) BauGB: 1. „die allgemeinen 

Anforderungen an … die Sicher-

heit der Wohn- und Arbeitsbevöl-

kerung...“.

TÖB-Beteiligung gem. 

§ 4 BauGB in Form der 

frühzeitigen Unterrich-

tung und/oder der 

öffentlichen Ausle-

gung.

 

Starten Sie mit dem 

Lesen des Ratgebers.

Flächennutzungsplan 

(F-Plan)

Vorbereitender Bauleitplan (be-

hördenintern). Sicherheitsaspekte 

sind in Grundzügen einzubringen.

Bebauungsplan 

(B-Plan)

Verbindlicher Bauleitplan 

(Rechtsplan). Sicherheits‑ 

aspekte sind einzubringen.

Städtebaulicher 

Entwurf

Beim vorhabenbezogenen B-Plan 

zwingend notwendige Konkretisie-

rung der Planung. Sicherheitsas-

pekte sind einzubringen.

Informelle Planung /  

Entwicklungskonzept

Städtebaulicher Rahmenplan, ISEK, 

Standortentwicklung etc. Sicher-

heitsaspekte sind einzubringen.

Aktive Beteiligung ist 

möglich.

Dorfentwicklungsplan Entwicklung einer Dorfregion.  

Sicherheit als Entwicklungsziel 

und konkret bei Maßnahmen.

TÖB-Beteiligung als Teil 

der Förderbedingungen 

von ZILE.

Programm/Plan

Beteiligungsmatrix



56 57

NotizenBeteiligungsmatrix

Programm/Plan einflussmöglichkeitEbene Ziele / Inhalte allg. +  
bzgl. Sicherheit

Städte und 
Gemeinden

Städtebauliche  

Wettbewerbe

Auslobung konkreter Planungs-

fragen. Sicherheitsaspekte im 

Ausschreibungstext.

Vorgaben und aktive 

Beteiligung sind möglich.

Städtebauliche  

Sanierungsmaßnah-

men 

§§ 136-164b BauGB

…sind Maßnahmen, durch die 

ein Gebiet zur Behebung städte-

baulicher Missstände wesentlich 

verbessert oder umgestaltet wird. 

Städtebauliche Missstände liegen 

vor, wenn 1. das Gebiet  

…den Anforderungen… an die 

Sicherheit der in ihm wohnenden 

oder arbeitenden Menschen… 

nicht entspricht.“

(3) Bei der Beurteilung, ob „… städ-

tebauliche Missstände vorliegen, 

sind insbesondere zu berücksich-

tigen – 

1. … die Sicherheit der in dem Ge-

biet wohnenden und arbeitenden 

Menschen in Bezug auf:

a) die Belichtung, Besonnung und 

Belüftung der Wohnungen und 

Arbeitsstätten,

b) die bauliche Beschaffenheit  

von Gebäuden, Wohnungen und 

Arbeitsstätten,

c) die Zugänglichkeit der Grund- 

stücke,

d) die Auswirkungen einer vorhan-

denen Mischung von Wohn- und 

Arbeitsstätten,

e) Nutzung von bebauten und 

unbebauten Flächen nach Art, Maß 

und Zustand,

f) die Einwirkungen, die von Grund-

stücken, Betrieben, Einrichtungen 

oder Verkehrsanlagen ausgehen, 

insbesondere durch Lärm, Verunrei-

nigungen und Erschütterungen,

g) die vorhandene Erschließung…“.

TÖB-Beteiligung gem. 

§ 4 BauGB in Form der 

frühzeitigen Unterrich-

tung und/oder der öf-

fentlichen Auslegung.

Starten Sie mit dem 

Lesen des Ratgebers.

Notizen
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Abwägung⁶ Das Baugesetzbuch schreibt vor, dass bei der Bauleitplanung die verschiedenen 

zu beachtenden Belange gerecht abgewogen werden sollen: „Bei der Aufstel-

lung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander 

und untereinander gerecht abzuwägen.“

Baugesetzbuch⁷ Das Baugesetzbuch (BauGB) ist die wichtigste Grundlage des Städtebaurechts. 

Das BauGB ist in folgende vier Kapitel gegliedert: Erstes Kapitel: Allgemeines 

Städtebaurecht; Zweites Kapitel: Besonderes Städtebaurecht; Drittes Kapitel: 

Sonstige Vorschriften; Viertes Kapitel: Überleitungs- und Schlussvorschriften. 

Das allgemeine Städtebaurecht enthält insbesondere Aussagen zur Bauleit-

planung, zur Zulässigkeit von Vorhaben, zur Bodenordnung, zur Enteignung und 

Entschädigung, zur Erschließung und zu Maßnahmen für den Naturschutz. Das 

besondere Städtebaurecht enthält vornehmlich Regelungen zu städtebaulichen 

Sanierungsmaßnahmen, den städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen, zum 

Stadtumbau, zur sozialen Stadt, zur Erhaltungssatzung und zu städtebaulichen 

Geboten. Die sonstigen Vorschriften beinhalten u.a. Regelungen zur Werter-

mittlung, zu Zuständigkeiten, zu Verwaltungsverfahren und zur Planerhaltung.

Bauleitplanung⁸ Aufgabe der Bauleitplanung ist es nach BauGB, die bauliche und sonstige  

Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe des Baugesetz- 

buches (BauGB) vorzubereiten und zu leiten. Die Bauleitplanung ist grundsätz-

lich zweistufig aufgebaut: Auf einer allgemeinen, das gesamte Gemeindegebiet 

betreffenden Stufe werden im Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleit-

plan) Bauflächen für bestimmte Nutzungen festgesetzt. Diese werden im Be-

bauungsplan (verbindlicher Bauleitplan) für einzelne Teile des Gemeindegebiets 

detailliert konkretisiert. Die Bauleitpläne sollen nach dem übergeordneten Pla-

nungsleitsatz des § 1 Abs. 5 BauGB eine nachhaltige städtebauliche Entwick-

lung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen 

auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in 

Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte 

Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdi-

ge Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und 

zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz, sowie 

die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu 

erhalten und zu entwickeln.

Baunutzungs- 

verordnung (BauNVO)⁹

Die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsver-

ordnung; BauNVO) enthält im Wesentlichen Vorschriften über die Darstellung 

und Festsetzung von Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und 

der überbaubaren Grundstücksflächen. Sie ergänzt damit die Regelungen des 

Baugesetzbuches (BauGB) über die Bauleitplanung und die Zulässigkeit von 

Vorhaben.

Bauweise Die Bauweise beschreibt die zulässige Stellung von Gebäuden in Bezug zu 

den seitlichen Grundstücksgrenzen. Im Bebauungsplan kann die Bauweise als 

offene Bauweise (Bebauung mit freistehenden Gebäuden, z.B. Einzel- oder Dop-

pelhäuser), als geschlossene Bauweise (Bebauung mit aneinander gebauten 

Gebäuden, z.B. Blockrandbebauung) oder als abweichende Bauweise (Misch-

form) festgesetzt werden (vgl. § 22 BauNVO).

Bebauungsplan  

(B-Plan) / Verbindlicher 

Bauleitplan¹⁰

Der Bebauungsplan als verbindlicher Bauleitplan enthält die rechtsverbindlichen 

Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung; er ist grundsätzlich aus dem 

Flächennutzungsplan zu entwickeln. Der Bebauungsplan ist von der Gemeinde 

als Satzung zu beschließen; der Satzungscharakter bewirkt eine Verbindlichkeit 

gegenüber jedermann, d. h. auch die Bürgerinnen und Bürger sind an die Planin-

halte gebunden (vgl. §§ 8 - 10 BauGB).

Begründung Die Gemeinde hat gemäß § 2a BauGB im Aufstellungsverfahren dem Entwurf 

des Bauleitplans eine Begründung beizufügen. In ihr sind entsprechend dem 

Stand des Verfahrens

1. die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bauleitplans und

2. in dem Umweltbericht nach der Anlage 1 zum BauGB die auf Grund der 

Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 ermittelten und bewerteten Belange des 

Umweltschutzes darzulegen. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten  

Teil der Begründung.

Belange Das Baugesetzbuch enthält eine Aufzählung der bei der Aufstellung der Bau‑ 

leitpläne Insbesondere zu berücksichtigenden Belange, die im § 1 BauGB  

Gesetzestext nach Sachbereichen zusammengefasst und gegliedert sind.  

Die Aufzählung ist mithin nicht abschließend. Sicherheitsbelange sind nicht 

explizit benannt.

Beteiligung Die formale Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange 

ist unterteilt in zwei Stufen, die frühzeitige Beteiligung erfolgt gem. § 3 (1) und 

4 (1) BauGB (siehe zitierte Paragrafen), die öffentliche Auslegung erfolgt nach 

Auswertung der Stellungnahmen und Einarbeitung in den Planentwurf, gem. § 3 

(2) und 4 (2) BauGB (siehe zitierte Paragrafen).

Anhang  B:  Glossar

Das Glossar umfasst Planungsbegriffe,  

zitierte Paragrafen und Abkürzungen.

Planungsbegriffe

⁶ �Quelle: Bebauungspläne aus Frauensicht – eine Handreichung, S. 24-34, Hannover, 1996

⁷, ⁸, ⁹, ¹⁰ �Quelle: https://www.arl-net.de/lexica/de/ (nicht mehr aktiv)
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Planzeichen/Plan- 

zeichenverordnung¹⁵

Die Planzeichenverordnung legt fest, wie die Inhalte der Bauleitpläne zeich-

nerisch darzustellen sind. Sie ergänzt für den Bereich der Bauleitplanung die 

Regelungen des Baugesetzbuches und der Baunutzungsverordnung. In der Plan-

zeichenverordnung sind die Anforderungen an die im Rahmen der Bauleitplanung 

zu erstellenden notwendigen Darstellungsmittel zur zeichnerischen Umsetzung 

der in der Baunutzungsverordnung enthaltenen Regelungen festgelegt. Sie 

dient dem Ziel der Vereinheitlichung der Planinhalte zur besseren Lesbarkeit 

und Verständlichkeit.

Träger öffentlicher 

Belange (TÖB)¹⁶

Das Verfahren zur Beteiligung der Behörden im Rahmen der Bauleitplanung wird 

analog zur Öffentlichkeitsbeteiligung durch das Baugesetzbuch geregelt, da 

die Aufgabenbereiche von Behörden, Dienststellen, öffentlichen Verbänden 

und benachbarten Gemeinden ebenso wie die Belange der Öffentlichkeit 

durch die Planung berührt sein können. Das Verfahren dient der vollständigen 

Ermittlung der von der Planung berührten Belange und bereitet den Prozess der 

Abwägung öffentlicher und privater Belange vor. Gesetzlich vorgeschrieben ist 

eine zweistufige (frühzeitige und förmliche) Beteiligung der Behörden und der 

sonstigen Träger öffentlicher Belange, d.h. Institutionen, denen durch Gesetz 

oder aufgrund eines Gesetzes öffentliche Aufgaben zugewiesen sind. In der 

ersten Stufe sind die Behörden und sonstigen Träger, deren Aufgabenbereich 

durch die Planung berührt wird bzw. werden kann, möglichst frühzeitig über die 

allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, Alternativen für die Neugestaltung 

oder Entwicklung eines Gebietes und die voraussichtlichen Auswirkungen der 

Planung zu unterrichten und zur Äußerung aufzufordern. In der zweiten Stufe 

sollen die Behörden Stellungnahmen zum Planentwurf und zur Begründung 

formulieren. Die Stellungnahmen sind auf den jeweiligen Aufgabenbereich der 

Behörde zu beschränken und innerhalb eines Monats abzugeben.

Vorhaben- und  

Erschließungsplan/

Vorhabenbezogener 

Bebauungsplan¹⁷

Der Vorhaben- und Erschließungsplan, auch vorhabenbezogener Bebauungs-

plan genannt, ist eine Sonderform der verbindlichen Bauleitplanung. Durch den 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan kann die Gemeinde die Zulässigkeit von 

Vorhaben beschließen, wenn der Vorhabenträger auf Grundlage eines mit der 

Gemeinde abgestimmten Plans die Durchführung des Vorhabens innerhalb  

einer bestimmten Frist übernimmt und die Planungs- und Erschließungskosten  

ganz oder teilweise trägt. Dadurch wird auch das Aufstellungsverfahren  

beschleunigt.

Erschließung¹¹ Bauliche Vorhaben sind bei Erfüllung aller planungsrechtlichen Voraussetzungen 

nur dann zulässig, wenn die Erschließung gesichert ist. Eine gesicherte Erschlie-

ßung setzt das Vorhandensein von Straßen sowie Ver- und Entsorgungsleitun-

gen voraus. Die Aufgabe der Erschließung, die sog. Erschließungslast, obliegt 

der Gemeinde.

Festsetzungen/ 

Textliche  

Festsetzungen (TF)¹²

Die rechtsverbindlichen Vorschriften im Bebauungsplan werden als Festsetz‑ 

ungen bezeichnet, z.B. die Regelungen zu Art und Maß der Nutzung, zur Bepflan‑ 

zung, über Höhen baulicher Anlagen etc. Was festgesetzt werden kann, ist durch 

das Baugesetzbuch in Verbindung mit der Baunutzungsverordnung abschließend 

festgelegt. Festsetzungen beziehen sich auf die Flächen im Geltungsbereich 

und erfolgen in der Regel durch Zeichnung. Auch die für die Festsetzungen zu 

verwendenden Zeichen sind vorgeschrieben – durch die Planzeichenverordnung. 

Einige Regelungen im Bebauungsplan werden durch Text getroffen, die soge-

nannten Textlichen Festsetzungen. Dazu können auch Örtliche Bauvorschriften 

gehören.

Flächennutzungsplan 

(F-Plan, FNP)/ 

Vorbereitender  

Bauleitplan¹³

Im Flächennutzungsplan (BauGB) ist für das gesamte Gemeindegebiet die sich 

aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Boden‑ 

nutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzü‑ 

gen darzustellen. Der FNP als vorbereitender Bauleitplan (BauGB) enthält 

somit die Vorstellungen der Gemeinde über die künftige Bodennutzung und 

bereitet die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde 

vor. Der FNP ist ein rein behördenverbindlicher Plan; aus ihm folgt somit eine 

Selbstbindung der Gemeinde zur Umsetzung der Planinhalte, er entfaltet jedoch 

gegenüber den Bürgern und Bürgerinnen keine unmittelbare Bindungswirkung 

(vgl. §§ 5 - 7 BauGB).

Planzeichnung¹⁴ Üblicherweise besteht ein Bebauungsplan aus zwei Teilen:

Teil A: Planzeichnung, welche im Maßstab 1:500 beziehungsweise 1:1000 bei 

größeren Plangebieten erstellt wird, und auf einer amtlichen Flurkarte basiert

Teil B: Text in Form der Begründung

Allerdings besteht keine diesbezügliche gesetzliche Regelung, so dass ein 

Bebauungsplan auch Gültigkeit besitzt, wenn er ausschließlich in Textform 

verfasst ist.

¹¹, ¹³, ¹⁵, ¹⁶, ¹⁷ �Quelle: https://www.arl-net.de/lexica/de/ (nicht mehr aktiv)

¹² �Quelle: Bebauungspläne aus Frauensicht – eine Handreichung, S. 24-34, Hannover, 1996

¹⁴ �Quelle: https://www.juraforum.de/lexikon/bebauungsplan
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Zitierte Paragrafen

Raumordungsgesetz – ROG (vom 22.12.2008, 

zuletzt geändert am 22.03.2023)

Quelle: www.gesetze-im-internet.de/rog_2008/

ROG.pdf. Zugriff 18.08.2023

§ 9 ROG - Beteiligung bei der Aufstellung  

von Raumordnungsplänen

(1) Die Öffentlichkeit sowie die in ihren Belangen 

berührten öffentlichen Stellen sind von der Auf-

stellung des Raumordnungsplans zu unterrichten. 

Die öffentlichen Stellen sind aufzufordern, Auf-

schluss über diejenigen von ihnen beabsichtigten 

oder bereits eingeleiteten Planungen und Maß-

nahmen sowie über deren zeitliche Abwicklung zu 

geben, die für die Planaufstellung bedeutsam sein 

können. Gleiches gilt für weitere ihnen vorliegende 

Informationen, die für die Ermittlung und Bewer-

tung des Abwägungsmaterials zweckdienlich sind.

(2) Der Öffentlichkeit sowie den in ihren Belangen 

berührten öffentlichen Stellen ist frühzeitig 

Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des 

Raumordnungsplans, zu seiner Begründung und 

im Falle einer durchgeführten Umweltprüfung zum 

Umweltbericht zu geben. Dazu sind die in Satz 1 

genannten sowie weitere nach Einschätzung der 

für den Raumordnungsplan zuständigen Stelle 

zweckdienliche Unterlagen für die Dauer von 

mindestens einem Monat öffentlich auszulegen. 

Ort und Dauer der Auslegung sind mindestens 

eine Woche vor Beginn der Auslegung öffentlich 

bekannt zu machen; dabei ist unter Angabe einer 

angemessenen Frist, die zumindest der Ausle-

gungsfrist entspricht, darauf hinzuweisen, dass 

Stellungnahmen abgegeben werden können. Mit 

Ablauf der Frist nach Satz 3 sind alle Stellungnah-

men ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 

privatrechtlichen Titeln beruhen; hierauf ist in der 

Bekanntmachung nach Satz 3 hinzuweisen. 

Bei der Beteiligung nach den Sätzen 1 bis 3 sollen 

elektronische Informationstechnologien ergän-

zend genutzt werden. Die zuständige Stelle ge-

währleistet durch organisatorische und technische 

Maßnahmen, dass die verwendete elektronische 

Informationstechnologie vor fremden Zugriffen 

gesichert wird.

(3) Wird der Planentwurf nach Durchführung der 

Verfahrensschritte nach Absatz 2 dergestalt 

geändert, dass dies zu einer erstmaligen oder 

stärkeren Berührung von Belangen führt, so ist der 

geänderte Teil erneut auszulegen; in Bezug auf die 

Änderung ist erneut Gelegenheit zur Stellungnah-

me zu geben. Die Dauer der Auslegung und die Frist 

zur Stellungnahme können angemessen verkürzt 

werden. Die Beteiligung nach den Sätzen 1 und 2 

kann auf die von der Änderung berührte Öffentlich-

keit sowie auf die in ihren Belangen berührten öf-

fentlichen Stellen beschränkt werden, wenn durch 

die Änderung des Planentwurfs die Grundzüge der 

Planung nicht berührt werden.

(4) Wird die Durchführung eines Raumordnungs-

plans voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf 

das Gebiet eines Nachbarstaates haben, so ist die 

von diesem Staat als zuständig benannte oder, 

sofern der Staat keine Behörde benannt hat, die 

oberste für Raumordnung zuständige Behörde zu 

unterrichten; ihr ist ein Exemplar des Planentwurfs 

zu übermitteln. Der Behörde nach Satz 1 ist eine 

angemessene Frist zu setzen, innerhalb derer 

sie Gelegenheit zur Stellungnahme hat. Absatz 2 

Satz 5 und 6 sowie Absatz 3 gelten entsprechend. 

Soweit die Durchführung des Plans erhebliche 

Umweltauswirkungen auf einen Nachbarstaat 

haben kann, ist dieser nach den §§ 60 und 61 des 

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

zu beteiligen.
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Niedersächsisches Raumordnungsgesetz - 

NROG (als Beispiel – vom 06.12.2017, zuletzt 

geändert am 22.09.2022)

Quelle: voris.wolterskluwer-online.de/browse/ 

document/c8a5751f-6e92-33d3-a570-

fcb18d749f90. Zugriff 18.08.2023

§ 10 NROG - Durchführung des  

Raumordnungsverfahrens

(1) 1 Der Einleitung eines Raumordnungsverfah-

rens geht eine Antragskonferenz voraus, in der 

die Landesplanungsbehörde mit dem Träger des 

Vorhabens auf der Grundlage geeigneter, vom 

Träger des Vorhabens vorzulegender Unterlagen 

Erfordernis, Gegenstand, Umfang und Ablauf des 

Raumordnungsverfahrens entsprechend dem 

Planungsstand erörtert. 2 Die Landesplanungs-

behörde zieht die wichtigsten am Verfahren zu 

beteiligenden Behörden, Verbände und sonstigen 

Stellen hinzu und klärt mit diesen den erforder-

lichen Inhalt und Umfang der Antragsunterlagen 

nach § 15 Abs. 2 Satz 1 ROG, den Verfahrensablauf 

und den voraussichtlichen Zeitrahmen ab. 3 Der 

Träger des Vorhabens hat die Verfahrensunterla-

gen ergänzend zu § 15 Abs. 2 Satz 2 ROG auch in 

gedruckter Form vorzulegen.

(2) Auf die Einleitung eines Raumordnungsverfah-

rens besteht kein Rechtsanspruch.

(3) 1 Das Raumordnungsverfahren schließt die 

Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der 

raumbedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens 

auf die in § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Um-

weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) genannten 

Schutzgüter entsprechend dem Planungsstand 

ein. 2 In den Verfahrensunterlagen nach § 15 Abs. 

2 Satz 1 ROG sind voraussichtliche raumbedeutsa-

me Auswirkungen auf die Umwelt zu beschreiben; 

für Vorhaben, für die eine Pflicht zur Durchführung 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

oder dem Niedersächsischen Gesetz über die Um-

weltverträglichkeitsprüfung besteht (UVP-pflich-

tige Vorhaben), bleibt § 16 UVPG unberührt. 3 Die 

Landesplanungsbehörde kann die Vorlage von 

Gutachten verlangen und auf Kosten des Trägers 

des Vorhabens Gutachten einholen. 4 Soweit 

Unterlagen Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse 

enthalten, sind sie zu kennzeichnen und getrennt 

vorzulegen. 5 Diesen Unterlagen ist eine Inhalts-

darstellung beizufügen, die unter Wahrung des 

Geheimschutzes so ausführlich sein muss, dass 

Dritte abschätzen können, ob und in welchem Um-

fang sie von den raumbedeutsamen Auswirkungen 

des Vorhabens betroffen werden können.

(4)1 Den in ihren Belangen berührten öffentli-

chen Stellen sind die Verfahrensunterlagen von 

der Landesplanungsbehörde durch Angabe der 

Internetadresse, unter der sie bereitgestellt 

werden, zugänglich zu machen oder elektronisch 

zu übermitteln. 2 Macht eine beteiligte öffentliche 

Stelle geltend, dass ein elektronisches Dokument 

für sie zur Bearbeitung nicht geeignet ist, so sind 

die betreffenden Unterlagen in gedruckter Form zu 

übersenden. 3 Den beteiligten öffentlichen Stellen 

ist die Möglichkeit zu geben, zu dem Vorhaben 

abweichend von § 15 Abs. 3 Satz 4 Halbsatz 2 

ROG innerhalb von zwei Monaten ab Zugang der 

Zugangsinformationen oder der Verfahrensunterla-

gen Stellung zu nehmen. 4 Verlangt eine beteiligte 

öffentliche Stelle innerhalb der Frist nach Satz 

3 unter Angabe von Hinderungsgründen eine 

Nachfrist für ihre Stellungnahme, so kann die Lan-

desplanungsbehörde eine solche ausnahmsweise 

mit einer Dauer von bis zu einem Monat gewähren. 

5 Äußert sich eine beteiligte öffentliche Stelle 

innerhalb der Frist nach Satz 3 oder Satz 4 nicht, 

so kann davon ausgegangen werden, dass das Vor-

haben mit den von dieser öffentlichen Stelle wahr-

zunehmenden öffentlichen Belangen in Einklang 
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steht; auf diese Folge ist bei der Übermittlung der 

Zugangsinformationen oder der Verfahrensunterla-

gen hinzuweisen.

(5) 1 Zur Unterrichtung und Anhörung der Öf-

fentlichkeit stellt die Landesplanungsbehörde 

die Verfahrensunterlagen abweichend von § 15 

Abs. 3 Satz 2 ROG mindestens bis zum Ablauf der 

Äußerungsfrist nach Satz 7 öffentlich im Internet 

bereit. 2 Ferner legt die Landesplanungsbehörde 

ergänzend und unbeschadet weiterer Zugangs-

möglichkeiten im Sinne des § 15 Abs. 3 Satz 6 

ROG die Verfahrensunterlagen einen Monat lang 

öffentlich bei sich aus. 3 Sie kann, insbesondere 

bei Kreisgrenzen überschreitenden Vorhaben, 

ergänzend eine öffentliche Auslegung bei Gemein-

den oder bei anderen Landesplanungsbehörden im 

Untersuchungsraum für das Vorhaben veranlassen; 

diese Stellen legen die Verfahrensunterlagen 

ebenfalls einen Monat lang öffentlich aus. 4 Mit 

der öffentlichen Bekanntmachung nach § 15 Abs. 

3 Satz 4 ROG macht die Landesplanungsbehörde 

mindestens eine Woche vor Beginn der öffentli-

chen Bereitstellung der Verfahrensunterlagen im 

Internet

1.	�die Einleitung des Verfahrens unter Benennung 

des Verfahrensgegenstandes und des Untersu-

chungsraums,

2.	�Ort und Dauer der öffentlichen Bereitstellung 

der Verfahrensunterlagen im Internet (§ 15 Abs. 

3 Satz 4 Halbsatz 1 und Satz 5 ROG),

3.	�Ort und Dauer der ergänzenden öffentlichen 

Auslegung der Verfahrensunterlagen nach den 

Sätzen 2 und 3 sowie etwaige weitere Zugangs-

möglichkeiten zu den Verfahrensunterlagen (§ 

15 Abs. 3 Satz 7 ROG),

4.	�das Bestehen einer Möglichkeit zur Äußerung 

und die Äußerungsfrist nach Satz 7 (§ 15 Abs. 3 

Satz 4 Halbsatz 2 ROG), die möglichen Formen 

der Äußerung nach den Sätzen 8 und 9 sowie

�

5.	� den Hinweis, dass bei Abgabe von Äußerun-

gen elektronische Informationstechnologien 

genutzt werden sollen (§ 15 Abs. 3 Satz 4 Halb-

satz 2 ROG),

öffentlich bekannt; für UVP-pflichtige Vorhaben 

bleiben die Regelungen über die weiteren erfor-

derlichen Angaben in § 19 Abs. 1 und § 21 Abs. 4 

UVPG unberührt. 5 Geht der Untersuchungsraum 

über das Gebiet der zuständigen Landespla-

nungsbehörde hinaus, so ist die Bekanntmachung 

auch im Niedersächsischen Ministerialblatt zu 

veröffentlichen. 6 Öffentliche Bekanntmachungen 

der oberen Landesplanungsbehörden werden im 

Niedersächsischen Ministerialblatt vorgenommen. 

7 Jedermann kann sich abweichend von § 15 Abs. 

3 Satz 4 Halbsatz 2 ROG bis einen Monat nach 

Ablauf der Auslegungszeit nach Satz 2 zu dem 

Vorhaben bei der Landesplanungsbehörde äußern. 

8 Äußerungen können bei der Landesplanungsbe-

hörde in elektronischer Form über die hierfür von 

ihr eröffneten Zugänge sowie schriftlich oder zur 

Niederschrift erfolgen. 9 Erfolgt die öffentliche 

Auslegung nach Satz 3 auch bei einer anderen 

Stelle, so können auch dort Äußerungen zur Nie-

derschrift abgegeben werden; Äußerungen sind 

von der Auslegungsstelle unverzüglich an die Lan-

desplanungsbehörde weiterzuleiten. 10 Die nach § 

3 UmwRG vom Land anerkannten Naturschutzver-

einigungen, die nach ihrer Satzung landesweit tätig 

sind, sowie Verbände und Vereinigungen, deren 

Aufgabenbereich für die Entwicklung des jeweili-

gen Untersuchungsraums von Bedeutung ist, sind 

gesondert über die Öffentlichkeitsbeteiligung und 

die Inhalte der öffentlichen Bekanntmachung nach 

Satz 4 zu unterrichten.

(6) Die Landesplanungsbehörde kann dem Vorha-

benträger und den von ihm Beauftragten die im 

Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellung-

nahmen und Äußerungen zur Verfügung stellen, um 

eine Erwiderung zu ermöglichen; die Anforderun-

gen an die Übermittlung personenbezogener Daten 

nach der Datenschutz-Grundverordnung und § 5 

des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes 

bleiben unberührt.

(7) Anregungen und Bedenken der durch das Vor-

haben in ihren Belangen berührten

1.	� Träger der Regionalplanung,

2.	� Landkreise und kreisfreien Städte, die nicht 

Träger der Regionalplanung sind,

3.	� kreisangehörigen Gemeinden und  

Samtgemeinden,

4.	� öffentlich-rechtlich Verpflichteten in  

gemeindefreien Gebieten und

5.	� Naturschutzvereinigungen nach Absatz  

5 Satz 10

sind mit diesen zu erörtern, soweit die Anregungen 

und Bedenken sich auf wesentliche Inhalte 	

des Vorhabens beziehen; mit den sonstigen Betei-

ligten kann eine Erörterung stattfinden.

(8) 1 Werden die Verfahrensunterlagen während 

oder nach der Durchführung der Beteiligung 

nach den Absätzen 4 bis 7 geändert, so ist ein 

ergänzendes Verfahren nach den Absätzen 4 bis 

7 durchzuführen. 2 Dies gilt nicht, wenn aus den 

geänderten Teilen der Verfahrensunterlagen eine 

erstmalige oder stärkere Berührung raumbedeut-

samer Belange nicht zu erkennen ist, insbesondere 

weil eine solche durch die vom Vorhabenträger 

vorgesehenen Vorkehrungen vermieden wird. 3 Die 

Möglichkeit öffentlicher Stellen zur Stellungnahme 

nach Absatz 4 und der Öffentlichkeit zur Äuße-

rung nach Absatz 5 ist im Fall eines ergänzenden 

Verfahrens nach Satz 1 auf die geänderten Teile 

der Verfahrensunterlagen zu beschränken. 4 Die 

Stellungnahmefrist für öffentliche Stellen, die 

Dauer der öffentlichen Auslegung der Verfahrens-

unterlagen und der Bereitstellung derselben im 

Internet sowie die Äußerungsfrist für die Öffent-

lichkeit können angemessen verkürzt werden; 

für UVP-pflichtige Vorhaben bleibt § 22 UVPG 

unberührt.

(9) 1 Das Raumordnungsverfahren kann ohne eine 

Landesplanerische Feststellung nach § 11 einge-

stellt werden, wenn

1.	� nach Erklärung des Vorhabenträgers oder sonst 

erkennbar das Vorhaben nicht mehr weiterver-

folgt wird

2.	� der Vorhabenträger die für eine Weiterführung 

des Verfahrens nötigen Unterlagen nicht inner-

halb einer angemessenen, von der

3.	� das Verfahren vorübergehend ausgesetzt war, 

aber seit Einleitung des Beteiligungsverfahrens 

gemäß den Absätzen 4 und 5 fünf Jahre vergan-

gen sind.

2 Soll die Einstellung des Verfahrens nicht auf-

grund einer Erklärung des Vorhabenträgers nach 

Satz 1 Nr. 1 erste Alternative erfolgen, so ist der 

Vorhabenträger vorher anzuhören.

(10) Bei Raumordnungsverfahren für UVP-pflich-

tige Vorhaben bleiben auch im Übrigen die dafür 

geltenden ergänzenden Verfahrensvorschriften 

des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung und des Niedersächsischen Gesetzes über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung unberührt.

Baugesetzbuch – BauGB (in der Fassung der  

Bekanntmachung vom 03.11.2017, zuletzt  

geändert am 12.07.2023)

Quelle: www.gesetze-im-internet.de/bbaug/ 

Zugriff 18.08.2023

§ 1 Aufgabe, Begriff und Grundsätze  

der Bauleitplanung

(1) Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche 

und sonstige Nutzung der Grundstücke in der 

Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzbuchs 

vorzubereiten und zu leiten.
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(2) Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan 

(vorbereitender Bauleitplan) und der Bebauungs-

plan (verbindlicher Bauleitplan).

(3) Die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzu-

stellen, sobald und soweit es für die städtebau-

liche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. 

Auf die Aufstellung von Bauleitplänen und städte-

baulichen Satzungen besteht kein Anspruch; ein 

Anspruch kann auch nicht durch Vertrag begründet 

werden.

(4) Die Bauleitpläne sind den Zielen der Raumord-

nung anzupassen.

(5) Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige 

städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirt-

schaftlichen und umweltschützenden Anforderun-

gen auch in Verantwortung gegenüber künftigen 

Generationen miteinander in Einklang bringt, und 

eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozial-

gerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung 

der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleis-

ten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschen-

würdige Umwelt zu sichern, die natürlichen 

Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln 

sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, 

insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu 

fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das 

Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten 

und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche 

Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Inne-

nentwicklung erfolgen.

(6) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbe-

sondere zu berücksichtigen:

1.	� die allgemeinen Anforderungen an gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicher-

heit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung,

2.	� die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, insbe‑ 

sondere auch von Familien mit mehreren Kin-

dern, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler 

Bewohnerstrukturen, die Eigentumsbildung 

weiter Kreise der Bevölkerung und die Anforder‑ 

ungen kostensparenden Bauens sowie die  

Bevölkerungsentwicklung,

3.	� die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der 

Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse 

der Familien, der jungen, alten und behinderten 

Menschen, unterschiedliche Auswirkungen 

auf Frauen und Männer sowie die Belange des 

Bildungswesens und von Sport, Freizeit und 

Erholung,

4.	� die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, An-

passung und der Umbau vorhandener Ortsteile 

sowie die Erhaltung und Entwicklung zentraler 

Versorgungsbereiche,

5.	� die Belange der Baukultur, des Denkmalschut-

zes und der Denkmalpflege, die erhaltenswerten 

Ortsteile, Straßen und Plätze von geschicht-

licher, künstlerischer oder städtebaulicher 

Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und 

Landschaftsbildes,

6.	� die von den Kirchen und Religionsgesellschaften 

des öffentlichen Rechts festgestellten Erfor-

dernisse für Gottesdienst und Seelsorge,

7.	� die Belange des Umweltschutzes, einschließlich 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

insbesondere

	 a) �die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, 

Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungs-

gefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft 

und die biologische Vielfalt,

	 b) �die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der 

Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundes-

naturschutzgesetzes,

	 c) �umweltbezogene Auswirkungen auf den 

Menschen und seine Gesundheit sowie die 

Bevölkerung insgesamt,

	 d) �umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgü-

ter und sonstige Sachgüter,

	 e) �die Vermeidung von Emissionen sowie der 

sachgerechte Umgang mit Abfällen und Ab-

wässern,

	 f) �die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die 

sparsame und effiziente Nutzung von Energie,

	 g) �die Darstellungen von Landschaftsplänen 

sowie von sonstigen Plänen, insbesondere 

des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutz-

rechts,

	 h) �die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität 

in Gebieten, in denen die durch Rechtsver-

ordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der 

Europäischen Union festgelegten Immissi-

onsgrenzwerte nicht überschritten werden,

	 i) �die Wechselwirkungen zwischen den einzel-

nen Belangen des Umweltschutzes nach den 

Buchstaben a bis d,

	 j) �unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Im-

missionsschutzgesetzes, die Auswirkungen, 

die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Be-

bauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere 

Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, 

auf die Belange nach den Buchstaben a bis d 

und i,

8.	� die Belange

	 a) �der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen 

Struktur im Interesse einer verbrauchernahen 

Versorgung der Bevölkerung,

	 b) �der Land- und Forstwirtschaft,

	 c) �der Erhaltung, Sicherung und Schaffung  

von Arbeitsplätzen,

	 d) �des Post- und Telekommunikationswesens,

	 e) �der Versorgung, insbesondere mit Energie 

und Wasser, einschließlich der Versorgungs-

sicherheit,

	 f) �der Sicherung von Rohstoffvorkommen,

9.	� die Belange des Personen- und Güterverkehrs 

und der Mobilität der Bevölkerung, einschließlich 

des öffentlichen Personennahverkehrs und des 

nicht motorisierten Verkehrs, unter besonderer 

Berücksichtigung einer auf Vermeidung und 

Verringerung von Verkehr ausgerichteten städ-

tebaulichen Entwicklung,

10. �die Belange der Verteidigung und des Zivil-

schutzes sowie der zivilen Anschlussnutzung 

von Militärliegenschaften,

11. �die Ergebnisse eines von der Gemeinde 

beschlossenen städtebaulichen Entwicklungs-

konzeptes oder einer von ihr beschlossenen 

sonstigen städtebaulichen Planung,

12. �die Belange des Küsten- oder Hochwasser-

schutzes und der Hochwasservorsorge, insbe-

sondere die Vermeidung und Verringerung von 

Hochwasserschäden,

13. �die Belange von Flüchtlingen oder Asylbegeh-

renden und ihrer Unterbringung.

(7) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die 

öffentlichen und privaten Belange gegeneinander 

und untereinander gerecht abzuwägen.

(8) Die Vorschriften dieses Gesetzbuchs über die 

Aufstellung von Bauleitplänen gelten auch für ihre 

Änderung, Ergänzung und Aufhebung. 

§ 2 BauGB - Aufstellung der Bauleitpläne

(1) Die Bauleitpläne sind von der Gemeinde in ei-

gener Verantwortung aufzustellen. Der Beschluss, 

einen Bauleitplan aufzustellen, ist ortsüblich 

bekannt zu machen.

(2) Die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden 

sind aufeinander abzustimmen. Dabei können 

sich Gemeinden auch auf die ihnen durch Ziele der 

Raumordnung zugewiesenen Funktionen sowie auf 

Auswirkungen auf ihre zentralen Versorgungsberei-

che berufen.

(3) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die 

Belange, die für die Abwägung von Bedeutung sind 

(Abwägungsmaterial), zu ermitteln und zu bewerten.
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(4) Für die Belange des Umweltschutzes nach § 

1 Absatz 6 Nummer 7 und § 1a wird eine Umwelt-

prüfung durchgeführt, in der die voraussichtli-

chen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt 

werden und in einem Umweltbericht beschrieben 

und bewertet werden; die Anlage 1 zu diesem Ge-

setzbuch ist anzuwenden. Die Gemeinde legt dazu 

für jeden Bauleitplan fest, in welchem Umfang und 

Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange für 

die Abwägung erforderlich ist. Die Umweltprüfung 

bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem 

Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfme-

thoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad 

des Bauleitplans angemessenerweise verlangt 

werden kann. Das Ergebnis der Umweltprüfung 

ist in der Abwägung zu berücksichtigen. Wird eine 

Umweltprüfung für das Plangebiet oder für Teile 

davon in einem Raumordnungs-, Flächennutzungs- 

oder Bebauungsplanverfahren durchgeführt, soll 

die Umweltprüfung in einem zeitlich nachfolgend 

oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanver-

fahren auf zusätzliche oder andere erhebliche 

Umweltauswirkungen beschränkt werden. Liegen 

Landschaftspläne oder sonstige Pläne nach § 1 

Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe g vor, sind deren 

Bestandsaufnahmen und Bewertungen in der Um-

weltprüfung heranzuziehen.

§ 2a BauGB - Begründung zum Bauleitplan- 

entwurf, Umweltbericht

Die Gemeinde hat im Aufstellungsverfahren dem 

Entwurf des Bauleitplans eine Begründung bei-

zufügen. In ihr sind entsprechend dem Stand des 

Verfahrens

1.	� die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkun-

gen des Bauleitplans und

2.	� in dem Umweltbericht nach der Anlage 1 zu 

diesem Gesetzbuch die auf Grund der Umwelt-

prüfung nach § 2 Absatz 4 ermittelten und 

bewerteten Belange des Umweltschutzes 

darzulegen. Der Umweltbericht bildet einen 

gesonderten Teil der Begründung.

§ 3 BauGB - Beteiligung der Öffentlichkeit

(1) Die Öffentlichkeit ist möglichst frühzeitig über 

die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich 

wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die 

Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in 

Betracht kommen, und die voraussichtlichen Aus-

wirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; 

ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung 

zu geben. Auch Kinder und Jugendliche sind Teil 

der Öffentlichkeit im Sinne des Satzes 1. Von der 

Unterrichtung und Erörterung kann abgesehen 

werden, wenn

1.	� ein Bebauungsplan aufgestellt oder aufgehoben 

wird und sich dies auf das Plangebiet und die 

Nachbargebiete nicht oder nur unwesentlich 

auswirkt oder

2.	� die Unterrichtung und Erörterung bereits 

zuvor auf anderer Grundlage erfolgt sind.An 

die Unterrichtung und Erörterung schließt sich 

das Verfahren nach Absatz 2 auch an, wenn die 

Erörterung zu einer Änderung der Planung führt. 

(2) Die Entwürfe der Bauleitpläne sind mit der 

Begründung und den nach Einschätzung der 

Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden 

umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer 

eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer 

von 30 Tagen, oder bei Vorliegen eines wichtigen 

Grundes für die Dauer einer angemessenen länge-

ren Frist im Internet zu veröffentlichen. Zusätzlich 

zur Veröffentlichung im Internet nach Satz 1 sind 

eine oder mehrere andere leicht zu erreichende 

Zugangsmöglichkeiten, etwa durch öffentlich zu-

gängliche Lesegeräte oder durch eine öffentliche 

Auslegung der in Satz 1 genannten Unterlagen, zur 

Verfügung zu stellen. Die nach § 4 Absatz 2 Betei-

ligten sollen von der Veröffentlichung im Internet 

auf elektronischem Weg benachrichtigt werden. 

Die Internetseite oder Internetadresse, unter der 

die in Satz 1 genannten Unterlagen eingesehen 

werden können, die Dauer der Veröffentlichungs-

frist sowie Angaben dazu, welche Arten umwelt-

bezogener Informationen verfügbar sind, sind 

vor Beginn der Veröffentlichungsfrist ortsüblich 

bekannt zu machen; in der Bekanntmachung ist 

darauf hinzuweisen,

1.	� dass Stellungnahmen während der Dauer der 

Veröffentlichungsfrist abgegeben werden kön-

nen,

2.	� dass Stellungnahmen elektronisch übermittelt 

werden sollen, bei Bedarf aber auch auf ande-

rem Weg abgegeben werden können,

3.	� dass nicht fristgerecht abgegebene Stellung-

nahmen bei der Beschlussfassung über den 

Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können 

und

4.	� welche anderen leicht zu erreichenden Zugangs-

möglichkeiten nach Satz 2 bestehen.

Der Inhalt der Bekanntmachung ist zusätzlich 

in das Internet einzustellen; die nach Satz 1 zu 

veröffentlichenden Unterlagen und der Inhalt der 

Bekanntmachung sind über ein zentrales Inter-

netportal des Landes zugänglich zu machen. Die 

fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen sind 

zu prüfen; das Ergebnis ist mitzuteilen. Haben 

mehr als 50 Personen Stellungnahmen mit im 

Wesentlichen gleichem Inhalt abgegeben, kann die 

Mitteilung dadurch ersetzt werden, dass diesen 

Personen die Einsicht in das Ergebnis ermöglicht 

wird; die Stelle, bei der das Ergebnis der Prüfung 

während der Dienststunden eingesehen werden 

kann, ist ortsüblich und über das Internet bekannt 

zu machen. Bei der Vorlage der Bauleitpläne nach § 

6 oder § 10 Absatz 2 sind die nicht berücksichtig-

ten Stellungnahmen mit einer Stellungnahme der 

Gemeinde beizufügen.

(3) Bei Flächennutzungsplänen ist ergänzend 

zu dem Hinweis nach Absatz 2 Satz 4 zweiter 

Halbsatz darauf hinzuweisen, dass eine Vereini-

gung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 

2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem 

Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des 

Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 

3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit 

allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie 

im Rahmen der Veröffentlichungsfrist nicht oder 

nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte 

geltend machen können.

§ 4 BauGB - Beteiligung der Behörden

(1) Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 

berührt werden kann, sind entsprechend § 3 Ab-

satz 1 Satz 1 Halbsatz 1 zu unterrichten und zur 

Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen 

Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

nach § 2 Absatz 4 aufzufordern. Hieran schließt 

sich das Verfahren nach Absatz 2 auch an, wenn 

die Äußerung zu einer Änderung der Planung führt.

(2) Die Gemeinde holt die Stellungnahmen der Be-

hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, 

deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 

werden kann, zum Planentwurf und der Begründung 

ein. Sie haben ihre Stellungnahmen innerhalb eines 

Monats abzugeben, wobei jedoch die Frist zur 

Abgabe von Stellungnahmen 30 Tage nicht unter-

schreiten darf; die Gemeinde soll diese Frist bei 

Vorliegen eines wichtigen Grundes angemessen 

verlängern. In den Stellungnahmen sollen sich die 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-

ge auf ihren Aufgabenbereich beschränken; sie ha-

ben auch Aufschluss über von ihnen beabsichtigte 

oder bereits eingeleitete Planungen und sonstige 

Maßnahmen sowie deren zeitliche Abwicklung zu 

geben, die für die städtebauliche Entwicklung und 

Ordnung des Gebiets bedeutsam sein können. 

Verfügen sie über Informationen, die für die Er-

mittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials 

zweckdienlich sind, haben sie diese Informationen 

der Gemeinde zur Verfügung zu stellen.
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(3) Nach Abschluss des Verfahrens zur Aufstellung 

des Bauleitplans unterrichten die Behörden die 

Gemeinde, sofern nach den ihnen vorliegenden 

Erkenntnissen die Durchführung des Bauleitplans 

erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nach-

teilige Auswirkungen auf die Umwelt hat.

§ 9 Inhalt des Bebauungsplans

(1) Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen 

Gründen festgesetzt werden

1.	� Die Art und das Maß der baulichen Nutzung;

2.	� die Bauweise, die überbaubaren und die nicht 

überbaubaren Grundstücksflächen sowie die 

Stellung der baulichen Anlagen;

	 a) �vom Bauordnungsrecht abweichende Maße 

der Tiefe der Abstandsflächen;

3.	� für die Größe, Breite und Tiefe der Baugrund-

stücke Mindestmaße und aus Gründen des 

sparsamen und schonenden Umgangs mit 

Grund und Boden für Wohnbaugrundstücke auch 

Höchstmaße;

4.	� die Flächen für Nebenanlagen, die auf Grund 

anderer Vorschriften für die Nutzung von Grund-

stücken erforderlich sind, wie Spiel-, Freizeit- 

und Erholungsflächen sowie die Flächen für 

Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten;

5.	� die Flächen für den Gemeinbedarf sowie für 

Sport- und Spielanlagen;

6.	� die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in 

Wohngebäuden;

7.	� die Flächen, auf denen ganz oder teilweise nur 

Wohngebäude, die mit Mitteln der sozialen 

Wohnraumförderung gefördert werden könnten, 

errichtet werden dürfen;

8.	� einzelne Flächen, auf denen ganz oder teilweise 

nur Wohngebäude errichtet werden dürfen, die 

für Personengruppen mit besonderem Wohnbe-

darf bestimmt sind;

9.	� der besondere Nutzungszweck von Flächen;
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10.�die Flächen, die von der Bebauung freizuhalten 

sind, und ihre Nutzung;

11.�die Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen be-

sonderer Zweckbestimmung, wie Fußgängerbe-

reiche, Flächen für das Parken von Fahrzeugen, 

Flächen für Ladeinfrastruktur elektrisch be-

triebener Fahrzeuge, Flächen für das Abstellen 

von Fahrrädern sowie den Anschluss anderer 

Flächen an die Verkehrsflächen; die Flächen 

können auch als öffentliche oder private Flä-

chen festgesetzt werden;

12.�die Versorgungsflächen, einschließlich der 

Flächen für Anlagen und Einrichtungen zur de-

zentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, 

Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme 

oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder 

Kraft-Wärme-Kopplung;

13.�die Führung von oberirdischen oder unterir‑ 

dischen Versorgungsanlagen und -leitungen;

14.�die Flächen für die Abfall- und Abwasserbe-

seitigung, einschließlich der Rückhaltung und 

Versickerung von Niederschlagswasser, sowie 

für Ablagerungen;

15.�die öffentlichen und privaten Grünflächen, 

wie Parkanlagen, Naturerfahrungsräume, Dau-

erkleingärten, Sport-, Spiel-, Zelt- und  

Badeplätze, Friedhöfe;

16	a) �die Wasserflächen und die Flächen für die 

Wasserwirtschaft,

	 b) �die Flächen für Hochwasserschutzanlagen 

und für die Regelung des Wasserabflusses,

	 c) �Gebiete, in denen bei der Errichtung baulicher 

Anlagen bestimmte bauliche oder technische 

Maßnahmen getroffen werden müssen, 

die der Vermeidung oder Verringerung von 

Hochwasserschäden einschließlich Schäden 

durch Starkregen dienen, sowie die Art dieser 

Maßnahmen,

	 d) �die Flächen, die auf einem Baugrundstück für 

die natürliche Versickerung von Wasser aus 

Niederschlägen freigehalten werden müssen, 

um insbesondere Hochwasserschäden, 

einschließlich Schäden durch Starkregen, 

vorzubeugen;

17.�die Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen 

oder für die Gewinnung von Steinen, Erden und 

anderen Bodenschätzen;

18	a) �die Flächen für die Landwirtschaft und

	 b) �Wald;

19.�die Flächen für die Errichtung von Anlagen für 

die Kleintierhaltung wie Ausstellungs- und 

Zuchtanlagen, Zwinger, Koppeln und derglei-

chen;

20.�die Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft;

21.�die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu-

gunsten der Allgemeinheit, eines Erschlie-

ßungsträgers oder eines beschränkten Perso-

nenkreises zu belastenden Flächen;

22.�die Flächen für Gemeinschaftsanlagen für 

bestimmte räumliche Bereiche wie Kinderspiel-

plätze, Freizeiteinrichtungen, Stellplätze und 

Garagen;

23.�Gebiete, in denen

	 a) �zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-

kungen im Sinne des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes bestimmte Luft verunrei-

nigende Stoffe nicht oder nur beschränkt 

verwendet werden dürfen,

	 b) �bei der Errichtung von Gebäuden oder 

bestimmten sonstigen baulichen Anlagen 

bestimmte bauliche und sonstige technische 

Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder 

Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte 

aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wär-

me-Kopplung getroffen werden müssen,

	 c) �bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungs-

änderung von nach Art, Maß oder Nutzungs-

intensität zu bestimmenden Gebäuden 

oder sonstigen baulichen Anlagen in der 

Nachbarschaft von Betriebsbereichen nach § 

3 Absatz 5a des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes bestimmte bauliche und sonstige 

technische Maßnahmen, die der Vermeidung 

oder Minderung der Folgen von Störfällen 

dienen, getroffen werden müssen;

24.�die von der Bebauung freizuhaltenden Schutz-

flächen und ihre Nutzung, die Flächen für be-

sondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen und 

sonstigen Gefahren im Sinne des Bundes-Im-

missionsschutzgesetzes sowie die zum Schutz 

vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung 

oder Minderung solcher Einwirkungen zu tref-

fenden baulichen und sonstigen technischen 

Vorkehrungen, einschließlich von Maßnahmen 

zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-

gen durch Geräusche, wobei die Vorgaben des 

Immissionsschutzrechts unberührt bleiben;

25.�für einzelne Flächen oder für ein Bebau-

ungsplangebiet oder Teile davon sowie für 

Teile baulicher Anlagen mit Ausnahme der für 

landwirtschaftliche Nutzungen oder Wald fest-

gesetzten Flächen

	 a) �das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen,

	 b) �Bindungen für Bepflanzungen und für die 

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sons-

tigen Bepflanzungen sowie von Gewässern;

26.�die Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen 

und Stützmauern, soweit sie zur Herstellung 

des Straßenkörpers erforderlich sind.
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Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund‑ 

stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) 

(in der Fassung der Bekanntmachung vom 

21.11.2017, zuletzt geändert am 03.07.2023)

Quelle: www.gesetze-im-internet.de/baunvo/

BJNR004290962.html Zugriff 18.08.2023

§ 2 BauNVO - Kleinsiedlungsgebiete

(1) Kleinsiedlungsgebiete dienen vorwiegend der 

Unterbringung von Kleinsiedlungen einschließlich 

Wohngebäuden mit entsprechenden Nutzgärten 

und landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen.

(2) Zulässig sind

1.	� Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude 

mit entsprechenden Nutzgärten, landwirt-

schaftliche Nebenerwerbsstellen und Garten-

baubetriebe,

2.	� die der Versorgung des Gebiets dienenden 

Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 

nicht störenden Handwerksbetriebe.#

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden

1.	� sonstige Wohngebäude mit nicht mehr als zwei 

Wohnungen,

2.	� Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, ge-

sundheitliche und sportliche Zwecke,

3.	� Tankstellen,

4.	� nicht störende Gewerbebetriebe.

§ 3 BauNVO - Reine Wohngebiete

(1) Reine Wohngebiete dienen dem Wohnen.

(2) Zulässig sind

1.	� Wohngebäude,

2.	� Anlagen zur Kinderbetreuung, die den Bedürfnis-

sen der Bewohner des Gebiets dienen.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden

1.	� Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, 

die zur Deckung des täglichen Bedarfs für die 

Bewohner des Gebiets dienen, sowie kleine 

Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

2.	� sonstige Anlagen für soziale Zwecke sowie den 

Bedürfnissen der Bewohner des Gebiets dienen-

de Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheit-

liche und sportliche Zwecke.

(4) Zu den nach Absatz 2 sowie den §§ 2, 4 bis 7 

zulässigen Wohngebäuden gehören auch solche, 

die ganz oder teilweise der Betreuung und Pflege 

ihrer Bewohner dienen.

§ 4 BauNVO - Allgemeine Wohngebiete

(1) Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend 

dem Wohnen.

(2) Zulässig sind

1.	� Wohngebäude,

2.	� die der Versorgung des Gebiets dienenden 

Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 

nicht störenden Handwerksbetriebe,

3.	� Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, ge-

sundheitliche und sportliche Zwecke.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden

1.	� Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

2.	� sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,

3.	� Anlagen für Verwaltungen,

4.	� Gartenbaubetriebe,

5.	� Tankstellen.

§ 4a BauNVO - Gebiete zur Erhaltung und  

Entwicklung der Wohnnutzung (besondere 

Wohngebiete)

(1) Besondere Wohngebiete sind überwiegend 

bebaute Gebiete, die aufgrund ausgeübter Wohn-

nutzung und vorhandener sonstiger in Absatz 

2 genannter Anlagen eine besondere Eigenart 

aufweisen und in denen unter Berücksichtigung 

dieser Eigenart die Wohnnutzung erhalten und 

fortentwickelt werden soll. Besondere Wohnge-

biete dienen vorwiegend dem Wohnen; sie dienen 

auch der Unterbringung von Gewerbebetrieben 

und sonstigen Anlagen im Sinne der Absätze 2 

und 3, soweit diese Betriebe und Anlagen nach der 

besonderen Eigenart des Gebiets mit der Wohn-

nutzung vereinbar sind.

(2) Zulässig sind

1.	� Wohngebäude,

2.	� Läden, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

Schank- und Speisewirtschaften,

3.	� sonstige Gewerbebetriebe,

4.	� Geschäfts- und Bürogebäude,

5.	� Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, ge-

sundheitliche und sportliche Zwecke.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden

1.	� Anlagen für zentrale Einrichtungen der  

Verwaltung,

2.	� Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen 

ihrer Zweckbestimmung oder ihres Umfangs nur 

in Kerngebieten allgemein zulässig sind,

3.	� Tankstellen.

(4) Für besondere Wohngebiete oder Teile solcher 

Gebiete kann, wenn besondere städtebauliche 

Gründe dies rechtfertigen (§ 9 Absatz 3 des Bau-

gesetzbuchs), festgesetzt werden, dass

1.	� oberhalb eines im Bebauungsplan bestimmten 

Geschosses nur Wohnungen zulässig sind oder

2.	� in Gebäuden ein im Bebauungsplan bestimmter 

Anteil der zulässigen Geschossfläche oder eine 

bestimmte Größe der Geschossfläche für Woh-

nungen zu verwenden ist.

§ 5 BauNVO - Dorfgebiete

(1) Dorfgebiete dienen der Unterbringung der 

Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher 

Betriebe, dem Wohnen und der Unterbringung von 

nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben 

sowie der Versorgung der Bewohner des Gebiets 

dienenden Handwerksbetrieben. Auf die Belange 

der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

einschließlich ihrer Entwicklungsmöglichkeiten ist 

vorrangig Rücksicht zu nehmen.

(2) Zulässig sind

1.	� Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftli-

cher Betriebe und die dazugehörigen Wohnun-

gen und Wohngebäude,

2.	� Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude 

mit entsprechenden Nutzgärten und landwirt-

schaftliche Nebenerwerbsstellen,

3.	� sonstige Wohngebäude,

4.	� Betriebe zur Be- und Verarbeitung und  

Sammlung land- und forstwirtschaftlicher 

Erzeugnisse,

5.	� Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speise- 

wirtschaften sowie Betriebe des Beherber-

gungsgewerbes,

6.	� sonstige Gewerbebetriebe,

7.	� Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für 

kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 

und sportliche Zwecke,

8.	� Gartenbaubetriebe,

9.	� Tankstellen.

(2) Ausnahmsweise können Vergnügungsstätten 

im Sinne des § 4a Absatz 3 Nummer 2 zugelassen 

werden.
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§ 5a Dörfliche Wohngebiete

(1) Dörfliche Wohngebiete dienen dem Wohnen 

sowie der Unterbringung von land- und forst-

wirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen und nicht 

wesentlich störenden Gewerbebetrieben. Die Nut-

zungsmischung muss nicht gleichgewichtig sein.

(2) Zulässig sind

1.	� Wohngebäude,

2.	� Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaft- 

licher Nebenerwerbsbetriebe und die dazugehö-

rigen Wohnungen und Wohngebäude,

3.	� Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude 

mit entsprechenden Nutzgärten,

4.	� nicht gewerbliche Einrichtungen und Anlagen  

für die Tierhaltung,

5.	� die der Versorgung des Gebiets dienenden 

Läden sowie Schank- und Speisewirtschaften,

6.	� Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

7.	� sonstige Gewerbebetriebe,

8.	� Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für 

kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 

und sportliche Zwecke.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden

1.	� Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaft- 

licher Betriebe und die dazugehörigen Wohnun-

gen und Wohngebäude,

2.	� Gartenbaubetriebe,

3.	� Tankstellen.

§ 6 BauNVO - Mischgebiete

(1) Mischgebiete dienen dem Wohnen und der 

Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das 

Wohnen nicht wesentlich stören.

(2) Zulässig sind

1.	� Wohngebäude,

2.	� Geschäfts- und Bürogebäude,

3.	� Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirt-

schaften sowie Betriebe des Beherbergungs- 

gewerbes,

4.	� sonstige Gewerbebetriebe,

5.	� Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, 

kulturelle, soziale, gesundheitliche und sport- 

liche Zwecke,

6.	� Gartenbaubetriebe,

7.	� Tankstellen,

8.	� Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Absatz 

3 Nummer 2 in den Teilen des Gebiets, die über-

wiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt 

sind.

(3) Ausnahmsweise können Vergnügungsstätten 

im Sinne des § 4a Absatz 3 Nummer 2 außerhalb 

der in Absatz 2 Nummer 8 bezeichneten Teile des 

Gebiets zugelassen werden.

§ 6a BauNVO - Urbane Gebiete

(1) Urbane Gebiete dienen dem Wohnen sowie 

der Unterbringung von Gewerbebetrieben und 

sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, 

die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. Die 

Nutzungsmischung muss nicht gleichgewichtig 

sein.

(2) Zulässig sind

1.	� Wohngebäude,

2.	� Geschäfts- und Bürogebäude,

3.	� Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirt-

schaften sowie Betriebe des Beherbergungs- 

gewerbes,

4.	� sonstige Gewerbebetriebe,

5.	� Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, 

kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportli-

che Zwecke.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden

1.	� Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen 

ihrer Zweckbestimmung oder ihres Umfangs nur 

in Kerngebieten allgemein zulässig sind,

2.	 Tankstellen.

(4) Für urbane Gebiete oder Teile solcher Gebiete 

kann festgesetzt werden, dass in Gebäuden

1.	� im Erdgeschoss an der Straßenseite eine  

Wohnnutzung nicht oder nur ausnahmsweise 

zulässig ist,

2.	� oberhalb eines im Bebauungsplan bestimmten 

Geschosses nur Wohnungen zulässig sind,

3.	� ein im Bebauungsplan bestimmter Anteil der 

zulässigen Geschossfläche oder eine im Bebau	

ungsplan bestimmte Größe der Geschossfläche 

für Wohnungen zu verwenden ist, oder

4.	� ein im Bebauungsplan bestimmter Anteil der 

zulässigen Geschossfläche oder eine im Bebau-

ungsplan bestimmte Größe der Geschossfläche 

für gewerbliche Nutzungen zu verwenden ist.

§ 7 BauNVO - Kerngebiete

(1) Kerngebiete dienen vorwiegend der Unterbrin-

gung von Handelsbetrieben sowie der zentralen 

Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und 

der Kultur.

(2) Zulässig sind

1.	� Geschäfts- , Büro- und Verwaltungsgebäude,

2.	� Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirt-

schaften, Betriebe des Beherbergungsgewer-

bes und Vergnügungsstätten,

3.	� sonstige nicht wesentlich störende Gewerbe- 

betriebe,

4.	� Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale,  

gesundheitliche und sportliche Zwecke,

5.	� Tankstellen im Zusammenhang mit Parkhäusern 

und Großgaragen,

6.	� Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschafts-

personen sowie für Betriebsinhaber und  

Betriebsleiter,

7.	� sonstige Wohnungen nach Maßgabe von Fest-

setzungen des Bebauungsplans.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden

1.	� Tankstellen, die nicht unter Absatz 2 Nummer 5 

fallen,

2.	� Wohnungen, die nicht unter Absatz 2 Nummer 6 

und 7 fallen.

(4) Für Teile eines Kerngebiets kann, wenn beson-

dere städtebauliche Gründe dies rechtfertigen 

(§ 9 Absatz 3 des Baugesetzbuchs), festgesetzt 

werden, dass

1.	� oberhalb eines im Bebauungsplan bestimmten 

Geschosses nur Wohnungen zulässig sind oder

2.	� in Gebäuden ein im Bebauungsplan bestimmter 

Anteil der zulässigen Geschossfläche oder eine 

bestimmte Größe der Geschossfläche für Woh-

nungen zu verwenden ist. Dies gilt auch, wenn 

durch solche Festsetzungen dieser Teil des 

Kerngebiets nicht vorwiegend der Unterbrin-

gung von Handelsbetrieben sowie der zentralen 

Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung 

und der Kultur dient.

§ 8 BauNVO - Gewerbegebiete

(1) Gewerbegebiete dienen vorwiegend der 

Unterbringung von nicht erheblich belästigenden 

Gewerbebetrieben.

(2) Zulässig sind

1.	� Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser,  

Lagerplätze und öffentliche Betriebe,

2.	� Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,

3.	� Tankstellen,

4.	 Anlagen für sportliche Zwecke.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden

1.	� Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschafts-

personen sowie für Betriebsinhaber und 

Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zuge-

ordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und 

Baumasse untergeordnet sind,

2.	� Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und 

gesundheitliche Zwecke,

3.	� Vergnügungsstätten.
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§ 9 BauNVO - Industriegebiete

(1) Industriegebiete dienen ausschließlich der 

Unterbringung von Gewerbebetrieben, und zwar 

vorwiegend solcher Betriebe, die in anderen  

Baugebieten unzulässig sind.

(2) Zulässig sind

1.	� Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser,  

Lagerplätze und öffentliche Betriebe,

2.	� Tankstellen.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden

1.	� Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschafts-

personen sowie für Betriebsinhaber und 

Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zuge-

ordnet und ihm gegenüber in Grundfläche  

und Baumasse untergeordnet sind,

2.	� Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, ge-

sundheitliche und sportliche Zwecke.

§ 10 BauNVO - Sondergebiete, die der Erholung 

dienen

(1) Als Sondergebiete, die der Erholung dienen, 

kommen insbesondere in Betracht

Wochenendhausgebiete,

Ferienhausgebiete,

Campingplatzgebiete.

(2) Für Sondergebiete, die der Erholung dienen, 

sind die Zweckbestimmung und die Art der 

Nutzung darzustellen und festzusetzen. Im 

Bebauungsplan kann festgesetzt werden, dass 

bestimmte, der Eigenart des Gebiets entspre-

chende Anlagen und Einrichtungen zur Versorgung 

des Gebiets und für sportliche Zwecke allgemein 

zulässig sind oder ausnahmsweise zugelassen 

werden können.

(3) In Wochenendhausgebieten sind Wochenend-

häuser als Einzelhäuser zulässig. Im Bebauungs-

plan kann festgesetzt werden, dass Wochenend-

häuser nur als Hausgruppen zulässig sind oder 

ausnahmsweise als Hausgruppen zugelassen 

werden können. Die zulässige Grundfläche der 

Wochenendhäuser ist im Bebauungsplan, begrenzt 

nach der besonderen Eigenart des Gebiets, unter 

Berücksichtigung der landschaftlichen Gegeben-

heiten festzusetzen.

(4) In Ferienhausgebieten sind Ferienhäuser zuläs-

sig, die aufgrund ihrer Lage, Größe, Ausstattung, 

Erschließung und Versorgung für den Erholungs-

aufenthalt geeignet und dazu bestimmt sind, 

überwiegend und auf Dauer einem wechselnden 

Personenkreis zur Erholung zu dienen. Im Bebau-

ungsplan kann die Grundfläche der Ferienhäuser, 

begrenzt nach der besonderen Eigenart des Ge-

biets, unter Berücksichtigung der landschaftlichen 

Gegebenheiten festgesetzt werden.

(5) In Campingplatzgebieten sind Campingplätze 

und Zeltplätze zulässig.

§ 11 BauNVO - Sonstige Sondergebiete

(1) Als sonstige Sondergebiete sind solche  

Gebiete darzustellen und festzusetzen, die sich 

von den Baugebieten nach den §§ 2 bis 10  

wesentlich unterscheiden.

(2) Für sonstige Sondergebiete sind die Zweck-

bestimmung und die Art der Nutzung darzustellen 

und festzusetzen. Als sonstige Sondergebiete 

kommen insbesondere in Betracht. Gebiete für 

den Fremdenverkehr, wie Kurgebiete und Gebiete 

für die Fremdenbeherbergung, auch mit einer 

Mischung von Fremdenbeherbergung oder Ferien-

wohnen einerseits sowie Dauerwohnen anderer-

seits,

Ladengebiete,

Gebiete für Einkaufszentren und großflächige 

Handelsbetriebe,

Gebiete für Messen, Ausstellungen und  

Kongresse,

Hochschulgebiete,

Klinikgebiete,

Hafengebiete,

Gebiete für Anlagen, die der Erforschung, Ent-

wicklung oder Nutzung erneuerbarer Energien, wie 

Wind- und Sonnenenergie, dienen.

(3) 

1.	� Einkaufszentren,

2.	� großflächige Einzelhandelsbetriebe, die sich 

nach Art, Lage oder Umfang auf die Ver-

wirklichung der Ziele der Raumordnung und 

Landesplanung oder auf die städtebauliche 

Entwicklung und Ordnung nicht nur unwesent-

lich auswirken können,

3.	� sonstige großflächige Handelsbetriebe, die im 

Hinblick auf den Verkauf an letzte Verbraucher 

und auf die Auswirkungen den in Nummer 2 be-

zeichneten Einzelhandelsbetrieben vergleichbar 

sind, sind außer in Kerngebieten nur in für sie 

festgesetzten Sondergebieten zulässig. Aus-

wirkungen im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 und 

3 sind insbesondere schädliche Umwelteinwir-

kungen im Sinne des § 3 des Bundes-Immissi-

onsschutzgesetzes sowie Auswirkungen auf die 

infrastrukturelle Ausstattung, auf den Verkehr, 

auf die Versorgung der Bevölkerung im Einzugs-

bereich der in Satz 1 bezeichneten Betriebe, auf 

die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche 

in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden, auf 

das Orts- und Landschaftsbild und auf den Na-

turhaushalt. Auswirkungen im Sinne des Satzes 

2 sind bei Betrieben nach Satz 1 Nummer 2 und 

3 in der Regel anzunehmen, wenn die Geschoss-

fläche 1 200 m2 überschreitet. Die Regel des 

Satzes 3 gilt nicht, wenn Anhaltspunkte dafür 

bestehen, dass Auswirkungen bereits bei we-

niger als 1 200 m2 Geschossfläche vorliegen 

oder bei mehr als 1 200 m2 Geschossfläche 

nicht vorliegen; dabei sind in Bezug auf die in 

Satz 2 bezeichneten Auswirkungen insbesonde-

re die Gliederung und Größe der Gemeinde und 

ihrer Ortsteile, die Sicherung der verbraucher-

nahen Versorgung der Bevölkerung und das 

Warenangebot des Betriebs zu berücksichtigen.

§ 12 BauNVO - Stellplätze und Garagen

(1) Stellplätze und Garagen sind in allen Baugebie-

ten zulässig, soweit sich aus den Absätzen 2 bis 6 

nichts anderes ergibt.

(2) In Kleinsiedlungsgebieten, reinen Wohngebie-

ten und allgemeinen Wohngebieten sowie Sonder-

gebieten, die der Erholung dienen, sind Stellplätze 

und Garagen nur für den durch die zugelassene 

Nutzung verursachten Bedarf zulässig.

(3) Unzulässig sind

1.	� Stellplätze und Garagen für Lastkraftwagen 

und Kraftomnibusse sowie für Anhänger dieser 

Kraftfahrzeuge in reinen Wohngebieten,

2.	� Stellplätze und Garagen für Kraftfahrzeuge mit 

einem Eigengewicht über 3,5 Tonnen sowie für 

Anhänger dieser Kraftfahrzeuge in Kleinsied-

lungsgebieten und allgemeinen Wohngebieten.

(4) Im Bebauungsplan kann, wenn besondere städ-

tebauliche Gründe dies rechtfertigen (§ 9 Absatz 

3 des Baugesetzbuchs), festgesetzt werden, dass 

in bestimmten Geschossen nur Stellplätze oder 

Garagen und zugehörige Nebeneinrichtungen (Ga-

ragengeschosse) zulässig sind. Eine Festsetzung 

nach Satz 1 kann auch für Geschosse unterhalb 

der Geländeoberfläche getroffen werden. Bei 

Festsetzungen nach den Sätzen 1 und 2 sind Stell-

plätze und Garagen auf dem Grundstück nur in den 

festgesetzten Geschossen zulässig, soweit der 

Bebauungsplan nichts anderes bestimmt.
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(5) Im Bebauungsplan kann, wenn besondere städ-

tebauliche Gründe dies rechtfertigen (§ 9 Absatz 

3 des Baugesetzbuchs), festgesetzt werden, 

dass in Teilen von Geschossen nur Stellplätze und 

Garagen zulässig sind. Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt 

entsprechend.

(6) Im Bebauungsplan kann festgesetzt werden, 

dass in Baugebieten oder bestimmten Teilen von 

Baugebieten Stellplätze und Garagen unzulässig 

oder nur in beschränktem Umfang zulässig sind, 

soweit landesrechtliche Vorschriften nicht entge-

genstehen.

(7) Die landesrechtlichen Vorschriften über die 

Ablösung der Verpflichtung zur Herstellung von 

Stellplätzen und Garagen sowie die Verpflichtung 

zur Herstellung von Stellplätzen und Garagen 

außerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten 

Bereiche bleiben bei Festsetzungen nach den 

Absätzen 4 bis 6 unberührt.

§ 14 BauNVO - Nebenanlagen; Anlagen zur  

Nutzung solarer Strahlungsenergie und 

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen

(1) Außer den in den §§ 2 bis 13 genannten Anla-

gen sind auch untergeordnete Nebenanlagen und 

Einrichtungen zulässig, die dem Nutzungszweck 

der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder 

des Baugebiets selbst dienen und die seiner Ei-

genart nicht widersprechen. Soweit nicht bereits in 

den Baugebieten nach dieser Verordnung Einrich-

tungen und Anlagen für die Tierhaltung, einschließ-

lich der Kleintiererhaltungszucht, zulässig sind, ge-

hören zu den untergeordneten Nebenanlagen und 

Einrichtungen im Sinne des Satzes 1 auch solche 

für die Kleintierhaltung. Im Bebauungsplan kann die 

Zulässigkeit der Nebenanlagen und Einrichtungen 

eingeschränkt oder ausgeschlossen werden.

(2) Die der Versorgung der Baugebiete mit Elektri-

zität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung 

von Abwasser dienenden Nebenanlagen können 

in den Baugebieten als Ausnahme zugelassen 

werden, auch soweit für sie im Bebauungsplan 

keine besonderen Flächen festgesetzt sind. Dies 

gilt auch für fernmeldetechnische Nebenanlagen 

sowie für Anlagen für erneuerbare Energien, soweit 

nicht Absatz 1 Satz 1 Anwendung findet.

(3) Soweit baulich untergeordnete Anlagen zur 

Nutzung solarer Strahlungsenergie in, an oder auf 

Dach- und Außenwandflächen oder Kraft-Wär-

me-Kopplungsanlagen innerhalb von Gebäuden 

nicht bereits nach den §§ 2 bis 13 zulässig sind, 

gelten sie auch dann als Anlagen im Sinne des 

Absatzes 1 Satz 1, wenn die erzeugte Energie voll-

ständig oder überwiegend in das öffentliche Netz 

eingespeist wird.

§ 22 BauNVO - Bauweise

(1) Im Bebauungsplan kann die Bauweise als offene 

oder geschlossene Bauweise festgesetzt werden.

(2) In der offenen Bauweise werden die Gebäude 

mit seitlichem Grenzabstand als Einzelhäuser, 

Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet. Die 

Länge der in Satz 1 bezeichneten Hausformen 

darf höchstens 50 m betragen. Im Bebauungsplan 

können Flächen festgesetzt werden, auf denen nur 

Einzelhäuser, nur Doppelhäuser, nur Hausgruppen 

oder nur zwei dieser Hausformen zulässig sind.

(3) In der geschlossenen Bauweise werden die 

Gebäude ohne seitlichen Grenzabstand errichtet, 

es sei denn, dass die vorhandene Bebauung eine 

Abweichung erfordert.

(4) Im Bebauungsplan kann eine von Absatz 1 

abweichende Bauweise festgesetzt werden. Dabei 

kann auch festgesetzt werden, inwieweit an die 

vorderen, rückwärtigen und seitlichen Grundstücks‑ 

grenzen herangebaut werden darf oder muss.

Abkürzungen

BauGB	 Baugesetzbuch

BauNVO	 Baunutzungsverordnung

BM	 Baumasse

BMZ	 Baumassenzahl

B-Plan	 Bebauungsplan

BGF	 Bruttogeschossfläche

FNP	 Flächennutzungsplan

F-Plan	 Flächennutzungsplan

GF	 Geschossfläche

GFZ	 Geschossflächenzahl

GR	 Grundfläche

GRZ	 Grundflächenzahl

ISEK	 Integriertes Stadtentwicklungskonzept

KURBAS	 Kompetenzzentrum Urbane Sicherheit

LEADER	� Liaison Entre Actions de Développe-

ment de l‘Économie Rurale  

(Verbindung zwischen Aktionen zur 

Entwicklung der ländlichen Wirtschaft) 

LROP	 Landesraumordnungsprogramm

MIV	 Motorisierter Individidualverkehr

NBauO	 Niedersächsische Bauordnung

NROG	� Niedersächsisches  

Raumordnungsgesetz

ÖBV	 Örtliche Bauvorschriften

ÖPNV	 Öffentlicher Personennahverkehr

PD	 Polizeidirektion

PI	 Polizeiinspektion

PlanzV 	 Planzeichenverordnung

REK	 Regionales Entwicklungskonzept

RO	 Raumordnung

ROG	 Raumordnungsgesetz

ROP	 Raumordnungsprogramm

RROP	 Regionales Raumordnungsprogramm

TF	 Textliche Festsetzungen

TÖB	 Träger öffentlicher Belange

ZILE	� Zuwendungen zur integrierten  

ländlichen Entwicklung
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Sonstige Planzeichen

Nutzungsschablone (z.B. S. 15)

Art der baulichen Nutzung (oben links) 

Hier: WA = Allgemeines Wohngebiet (S. 15) 

Zahl der Vollgeschosse (oben rechts) 

Hier: II = 2 Geschosse als Höchstmaß (S. 21) 

Grundflächenzahl GRZ (Mitte links) 

Hier: 0,4 = 40 % des Baugrundstücks können mit  

dem Hauptgebäude überbaut werden (S. 21) 

Geschossflächenzahl GFZ (Mitte rechts) 

Hier: 0,8 = die Bruttogeschossfläche aller Ge‑ 

schosse darf 80 % des Baugrundstücks betragen 

Bauweise (unten links) 

Hier: o = offene Bauweise = es können Gebäude  

mit seitlichem Grenzabstand bis zu einer Länge  

von 50 m errichtet werden (S. 23) 

Bauweise (unten rechts)

Hier: ED = es sind Einzel- und Doppelhäuser 

zulässig (S. 23)

Verkehrsflächen (S. 32-33)

Grünflächen (S. 34-35)

Überbaubare Grundstücksflächen (S. 24-25)

Straßenverkehrsflächen 

 

Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung  

„Wirtschaftsweg“ 

 

Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung  

„Fuß- und Radweg“

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Einfahrt

Grünflächen der Zweckbestimmung  

„Quartiersplatz“

Flächen für Maßnahmen zum  

Schutz, zur Pflege und zur  

Entwicklung von Boden Natur  

und Landschaft

Boden, Natur und Landschaft (S. 36)

Baufelder (nur innerhalb der  

Baugrenzen können die Haupt- 

gebäude – und in diesem B-Plan  

auch die Nebengebäude – 

errichtet werden

Art der baulichen Nutzung (S. 14-15)

Allgemeines Wohngebiet Grenzen des Bebauungsplanes 

(Geltungsbereich) 

 

Abrgrenzung unterschiedlicher 

Nutzungen 

 

Umgrenzung von Schutzgebieten  

im Sinne des Naturschutzsrechts

Flächen zum Schutz gegen schädliche 

Umwelteinwirkungen, hier: Lärmpegel‑ 

bereiche

WA

F+R

W

ö

WA II

0,4

o ED

LPB IV-III

0,8

Notizen
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